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Kirche Schweiz

Neuumschreibung der
Schweizer Bistümer
Nach der Sommerkonferenz der

Schweizer Bischofskonferenz - eine erste

Information darüber vermittelte das Amt-
liehe Communiqué, das wir noch in die

letzte Ausgabe einrücken konnten - darf
die Öffentlichkeit wissen, was ihr vorher
durch die Veröffentlichung eines vertrauli-
chen Berichtes bekannt gemacht wurde:
Der Auftrag der Synode 72 an die Bi-

schofskonferenz, die heutige Bistums-

einteilung durch ein Fachgremium über-

prüfen zu lassen, ist erfüllt, und das

Hauptergebnis ist der Vorschlag, drei neue

Bistümer zu schaffen: Luzern, Zürich und
Genf. Luzern durch Abtrennung der Kan-
tone Luzern und Zug vom Bistum Basel

und der Kantone Ob- und Nidwaiden vom
Bistum Chur; Zürich durch Abtrennung
des Kantons Zürich vom Bistum Chur und
des Kantons Schaffhausen vom Bistum Ba-

sei; Genf durch Abtrennung des Kantons
Genf vom Bistum Lausanne, Genf und

Freiburg; zudem wird der Kanton Thurgau
vom Bistum Basel abgetrennt und dem Bis-

tum St. Gallen unterstellt.
Zu diesem Vorschlag wie zum Bericht

insgesamt nahm die Bischofskonferenz im
einzelnen noch nicht Stellung; ihre allge-
meine Stellungnahme liegt als «Bemerkun-

gen zum Bericht der Projektkommission
zur Neueinteilung der Bistümer der
Schweiz» vor - sie ist in dieser Ausgabe do-

kumentiert -, die an der Pressekonferenz
namentlich von Bischof Anton Hänggi er-
läutert wurde. Nachdrücklich betonte Bi-
schof Hänggi dabei, der Grundgedanke des

Projektes «Neueinteilung der Bistümer der

Schweiz» sei der alte römische Grundsatz:
«Salus animarum suprema lex esto!»

1. Die Kriterien
Die Kommission konnte sich bei ihrer

Arbeit auf den Auftrag der Synode 72, das

Zweite Vatikanische Konzil und die nach-

konziliare Gesetzgebung der Gesamtkirche
abstützen. Damit war dem allgemeinen

Auftrag, eine Neuumschreibung aufgrund
der seelsorgerlichen Erfordernisse vorzu-
schlagen, bereits ein Kriterienkatalog vor-
gegeben. Dieser Kriterienkatalog wurde

von der Kommission in handhabbare Kri-
terienlisten aufgeschlüsselt.

Eine erste Kriterienliste geht vom Bis-

tum als Ferw;>Âr//'c/t«ng von KiLc/te aus. In

der Glaubens- und Zeugnisgemeinschaft
des Bistums soll sich die Einheit und Viel-
fait der Gesamtkirche im Miteinander von
verschiedenen christlichen Glaubens-

formen widerspiegeln; deshalb: Diözesen

mit verschiedenartigen Lebensgewohn-

heiten, Seelsorgesituationen und Glaubens-

formen.
Der Bischof muss als Mitverantwortli-

eher für die Einheit und für das Einheits-
bewusstsein in der Gesamtkirche im Be-

wusstsein der Bistumsangehörigen präsent
sein; deshalb: Diözesen, die möglichst we-

nig Zwischeninstanzen erfordern.
Als Leiter einer Ortskirche soll der Bi-

schof seinem Bistum ein eigenes Gepräge

geben; darum: Nur so grosse Diözesen, die
noch einfache und durchsichtige Verwal-

tung ermöglichen.
Als Erstverantwortlicher für die Einheit

des Bistums muss der Bischof mit dem

Presbyterium und den Seelsorgern Kontak-
te pflegen können; darum: Diözesen, die

nicht mehr als fünfhundert Seelsorger

(Priester und Laien) erfordern.
In einem Bistum sollen die verschiede-

nen Begabungen der Seelsorger eingesetzt
werden können; deshalb: Diözesen, die

Spezialausbildung und -einsätze von Seel-

sorgern ermöglichen.
Weihbischöfe werden nur in besonde-

ren Situationen bestellt; deshalb: Bistümer,
die von ihrer Grösse her einen Weihbischof
nicht erfordern.

Die Bischofskonferenz sollte so gross
sein, dass die sprachregionalen Minderhei-
ten angemessen vertreten sind und eine

wirksame Arbeitsteilung möglich ist; des-

halb: Eine Reduktion der Bischofs-
konferenz ist zu vermeiden, eine angemes-
sene Vergrösserung anzustreben.

Eine zweite Kriterienliste berücksichtigt
/ü/rrnngstec/m/scfte nnc/ orgam'saronscKe

Aspekte. Echte Gemeinschaft setzt voraus,
dass Mensch (Personalbezug), System

(Sachbezug) und Idee (Zielbezug) harmo-
nisch aufeinander abgestimmt sind; des-

halb: Überschaubare, nicht zu grosse und

überorganisierte Bistümer, die eine zu

komplexe Struktur erfordern.
Bei der Übernahme diözesaner Aufga-

ben auf sprachregionaler und schweize-

rischer Ebene, wodurch die Fachleistung
wesentlich verbessert werden kann, soll die

Eigenverantwortung des Bistums gewahrt
bleiben; deshalb: Soviel Autarkie wie not-
wendig, soviel Zusammenarbeit wie mög-
lieh.

Echte Autorität ergibt sich nur auf-

grund persönlicher Beziehungen; deshalb:

Bistümer, in denen der Bischof persönliche
Beziehungen zu seinen Seelsorgern pflegen
kann.

Je kleiner das Bistum, desto weniger
lassen sich Arbeitsplätze mit in sich abge-

rundeten Arbeitsbereichen gestalten; des-

halb: Bistümer, die eine sinnvolle Arbeits-

teilung und Spezialisierung der Seelsorger

möglich machen.

Ein Bistum ist, unbeschadet der Mög-
lichkeit des Personalaustauschs zwischen

den Bistümern, für seinen theologischen
Nachwuchs in erster Linie selbst verant-
wortlich; deshalb: Bistümer, die ihre Seel-

sorger und Führungskräfte möglichst
selbst hervorbringen.

Zur Gewährleistung des menschlichen

Kontakts zwischen Bischof und Seelsor-

gern sollte in der territorialen Organisation
als intermediäre Struktur nur das Dekanat
erforderlich sein; deshalb: Der Bischof
müsste in der Lage sein, periodisch minde-

stens einmal im Jahr an der Dekanats-

Versammlung teilzunehmen, die so gestal-

tet werden muss, dass persönliche und
sachliche Beziehungen im Gleichgewicht
stehen.

Die Kosten für Leitung und Verwaltung
bringt das Bistum, unbeschadet der Mög-
lichkeit eines Finanzausgleichs zwischen

den Bistümern, aus eigenen Mitteln und
mit Unterstützung durch die Kantonal-
kirchen auf; deshalb: Bistümer, die in der

Lage sind, ihre Verwaltung aus Kirchen-

steuern, Spenden, Fonds, Opfern usw. fi-
nanziell selbst zu tragen.

Die dritte Kriterienliste geht von den

Kantonen a/s Bausteinen e/ner TVen-

e/ntei/ung aus. Für das Wir-Bewusstsein im
schweizerischen Raum fällt die politische
Grösse «Kanton» besonders ins Gewicht;
deshalb: Bausteine der Bistümer sind die

Kantone.
Beziehungen aller Art sind Hinweise für

Zusammengehörigkeit; deshalb: Kantone
mit gegenseitig hohem Beziehungsgeflecht
bilden ein Bistum.

Die Sprache ist als Wertträgerin ein

wichtiger gruppenbildender Faktor, auch

wenn die Sprachgrenzen teilweise quer
durch die Kantone verlaufen; deshalb: So-

fern ein Kanton nicht schon selbst zwei

oder drei Sprachregionen angehört, sollten

nur Kantone der gleichen Sprachregion ein

Bistum bilden.

Die vierte Kriterienliste stellt die

Bistumsumschreibung in Beziehung zu so-

z/a/-wi>rsc/ia/f//c/!en Lebensrau/nen. Die

Grossregionen bilden als sozial-geogra-
phische Einheiten Lebensräume, zu deren

Gestaltung die Bistümer beitragen, können
sie sich doch nicht abseits der gesell-

schaftlichen Lebensbezüge verwirklichen;
deshalb: Die Abgrenzung der Bistümer er-

folgt in Rücksicht auf künftige gesell-
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schaftliche Entwicklungen und die regiona-
le Gestaltung des Lebensraumes Schweiz

(planerische Leitbilder).
Die Grossregionen als Lebensräume bil-

den sich um Städte und Agglomerationen;
deshalb: Die Gruppierung von Kantonen
zu einzelnen Bistümern geschieht mit
Rücksicht auf die Entwicklung der Gross-

Städte und deren Einzugsbereich (Raum-
Planung).

Die Bischofsstadt sollte auch der gesell-

schaftliche und politische Mittelpunkt ei-

ner Region sein; deshalb: Bei der Festle-

gung der Orte für die Bistumssitze sind den

künftigen Gross-Städten der Vorzug vor
Mittel-Städten zu geben.

Die fünfte Kriterienliste betrachtet die
Bistümer als geograpb/scbe LVnbeden. Ex-
klaven entwickeln leicht ein Eigenleben;
deshalb: Bistümer mit geographisch zu-
sammenhängendem Gebiet.

Das Bistumsgebiet hat sich konzen-
trisch um den Bischofssitz zu gruppieren;
deshalb: Die Bistumsgebiete sollten vom
Bischofssitz aus in höchstens anderthalb
Stunden erreichbar sein. Topographische
Elemente müssen dabei berücksichtigt wer-
den, denn diese stellen oft ethno-kulturelle
Grenzen dar.

Die sechste Kriterienreihe fordert Re-

spebt gegenüber der Gesc/dc/de. Die bishe-

rige Entwicklung ist zu berücksichtigen;
deshalb: Dem Gefühl der Verbundenheit
bei der Bevölkerung mit einem Bistum ist

Rechnung zu tragen.
Die Synode 72 legt Wert darauf, die be-

stehenden - teilweise konkordatären -
Mitentscheidungsrechte bei der Bischofs-
wähl zu erhalten und eine Mitwirkung der
Ortskirche bei der Wahl des Bischofs in al-
len Bistümern anzustreben; deshalb: Bis-

tümer, denen Mitentscheidung bei der
Wahl des Bischofs zusteht.

Auch die heutigen Bischofssitze haben

ihre Tradition; deshalb: Die Bischofssitze
im Lande sollen nicht ohne Not aufgegeben
werden.

Die interkonfessionellen Beziehungen
wurzeln in jahrhundertalter gemeinsamer
Geschichte; deshalb: Die Festlegung der

Bistumsgrenzen, vor allem der Bistums-
sitze, geschieht in Respekt gegenüber den

Gefühlen der reformierten Wohnbevölke-

rung und der Flaltung der reformierten
Stände.

Im 16. und im 19. Jahrhundert wurden
zahlreiche Projekte von Neueinteilungen
der Bistümer vorgelegt; deshalb: Die Bistü-
mer sind so zu gestalten, dass Erfahrungen
und Folgerungen, die sich aus vergangenen
Projekten für Bistumsneugliederungen er-
geben, ihren Niederschlag finden in der

Neugestaltung der Bistumsverhältnisse.

2. Die Optionen
Mit Flilfe dieses Kriterienkataloges als

Orientierungsrahmen wurden alle vorge-
schlagenen Massnahmen - also nicht nur
die Ausgliederung neuer und die Veräride-

rung bestehender Bistümer, sondern auch

die Belassung des Status quo - auf ihre

Vor- und Nachteile hin überprüft, und

zwar in pastoral-organisatorischer, sozial-

geographischer und geschichtlich-kultu-
reiler Hinsicht. Das Ergebnis dieses Abwä-

gens wurde für jede Massnahme in einer

Option zusammengefasst.

ße/beba/d/ng des ß/.dwms Sdten
Es sind vor allem sozial-geographische

und historisch-kulturelle Gesichtspunkte,
die dafür sprechen, das Bistum in seiner

heutigen Grösse zu belassen. Pastoral gese-
hen wäre allerdings ein etwas grösseres Bis-

tum wünschenswert. Es gehört mit den

Bistümern Genf, Lugano, Chur zu den

kleineren Bistümern in der Schweiz. Zwei-
sprachigkeit und unterschiedliche Zuord-

nung französischsprachiger Pfarreien im
Unterwallis und Chablais vaudois erschwe-

ren Planung und Organisation der pastora-
len Arbeit im Bistum.

ße/bebß//«ng des Bwtoms Lugono
Es sind vor allem ethnisch-kulturelle

und geographische Gesichtspunkte, die da-

für sprechen, das Bistum in seiner heutigen
Grösse zu belassen. Italienisch-Bünden
verbleibt aus historischen und Staats-

politischen Gründen (Kantone als Bau-
steine der Bistümer) beim Bistum Chur.
Pastoral gesehen wäre allerdings ein etwas

grösseres Bistum wünschenswert. Das Bis-

tum zählt zu den kleineren Bistümern in
der Schweiz.

Lrwederu/tg des ß/stuww St. Gaden

Durch die Zuteilung des Kantons Thür-

gau zum Bistum St. Gallen ist der Kanton
nicht mehr Exklave eines anderen Bistums

(Basel). Gleichzeitig wird das bei weitem

grösste Bistum in der Schweiz redimensio-
niert. Ausschlaggebend für die Zuteilung
des Kantons Thurgau zum Bistum St. Gal-
len sind pastorale, soziale und geographi-
sehe Gesichtspunkte (Zugehörigkeit des

Kantons zur Region Ostschweiz). Eine Zu-

teilung des Kantons TG zum Bistum Zü-
rieh würde dieses Bistum übergross werden

lassen. Das vergrösserte Bistum St. Gallen
mit der Grossstadt St. Gallen im Zentrum
entspricht unter allen Bistümern am ehe-

sten den Kriterien, wie sie idealtypisch für
die Bistümer der Schweiz formuliert wur-
den.

Lvr/cb/wng ewe? ß/sfums ZbWcb

Für die Errichtung eines Bistums Zü-

rieh spricht die soziale, kulturelle und wirt-
schaftliche Vorrangstellung, die der Re-

gion Zürich in der Schweiz zukommt. Zu-
gleich wird die Disparität zwischen Zürich
und Chur als Bischofssitz im bisherigen
Bistum Chur behoben. Pastoral-organisa-
torisch und sozial-geographisch entspricht
das Bistum weitgehend den idealtypischen
Vorstellungen eines Bistums in der

Schweiz. Der Kanton Schaffhausen ist

nicht mehr Exklave eines anderen Bistums.
Etwas nachteilig wirkt sich aus, dass der

Einzugsbereich der Agglomeration Zürich
zum Teil erheblich über die Bistums-

grenzen hinausreicht.

is/ricbfK/jg eines- ß/sfu/ns Luzern
Es sind pastorale, sozial-geographische

und geschichtliche Gründe, die für ein Bis-

tum Luzern sprechen. Durch die Bistums-

gründung wird das Bistum Basel redimen-
sioniert. Die Innerschweiz ist ein relativ ge-
schlossener Lebensraum mit der Gross-
Stadt Luzern als Zentrum. Nachteilig in be-

zug auf die sozial-geographische Geschlos-

senheit wirkt sich aus, dass die Kantone
Uri und Schwyz dem Bistum Chur zuge-
ordnet bleiben. Ohne die beiden Kantone
wäre die Eigenständigkeit des Bistums
Chur nurmehr sehr eingeschränkt gewähr-
leistet. In pastoralorganisatorischer Hin-
sieht erfüllt das Bistum voll die Soll-Vor-
Stellungen für ein Bistum in der Schweiz.

Redubdon des ß/stu/ns Cbur
Das Bistum entspricht einigermassen in

pastoral-organisatorischer und geschieht-
licher Hinsicht den Soll-Vorstellungen ei-

nes Bistums in der Schweiz. Hingegen fehlt
weitgehend die soziale und geographisch-
siedlungsstrukturelle Geschlossenheit. Le-

diglich der Kanton Graubünden als Bistum
wäre nicht existenzfähig. Die Abgrenzung
des Bistums Chur ist unter allen Bistümern

am wenigsten befriedigend.

Redubd'on des ß/stums ßase/
Das Bistum ist nach wie vor das grösste

der Schweiz. Die Reduktion erbringt we-
sentliche pastoral-organisatorische Vortei-
le und eine grössere sozial-geographische
Geschlossenheit des Bistumsgebietes. Trotz
der Reduktion ist das Bistum immer noch

zu gross im Vergleich zu den Soll-Vor-
Stellungen eines Bistums in der Schweiz. Es

umfasst siedlungsstrukturell mehrere

Grossregionen mit Städten und hoher
zentralörtlicher Funktion.

Redubdon des ß/s?d/ns Lausanne, Gen/
und Lre/burg
Die Reduktion des Bistums um den

Kanton Genf erbringt vor allem pastoral-
organisatorische Vorteile und mildert die
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soziale und siedlungsstrukturelle Disparität
innerhalb des heutigen Bistums. Dem

katholischen Kanton Freiburg mit dem

Bischofssitz sind zwei Diaspora-Gebiete
zugeordnet mit schwacher kirchlicher
Eigenidentität. Mit seiner beachtlichen

deutschsprachigen Minderheit wirkt das

Bistum als Kulturbrücke, analog zum Bis-

tum Basel mit seiner französischsprachigen
Minderheit. Pastoral-organisatorisch ent-

spricht das Bistum weitgehend den Soll-

Vorstellungen eines Bistums in der Schweiz.

eines .ßisfu/ns Ge«/
Das Bistum Genf ist ein Stadtbistum.

Seine Errichtung gründet in der internatio-
nalen Stellung der Stadt Genf und deren

Pastoralen und sozialen Sonderstellung im
Westschweizer Raum. Besondere Proble-
me stellen sich in pastoral-organisato-
rischer Hinsicht: Personalrekrutierung und
-einsatz, Finanzbeschaffung, recht beacht-
liehe sprachliche Minderheiten und hoher
Ausländeranteil unter der katholischen

Wohnbevölkerung. Als kleinstes Bistum in
der Schweiz ist es auf intensive Zusammen-
arbeit mit den Nachbarbistümern angewie-

sen.

3. Alternativen
Neben dem Hauptvorschlag prüfte die

Kommission weitere Möglichkeiten einer

Neueinteilung der Bistümer. Von den

denkbaren - und geprüften - Alternativen
würden - mit gewichtigen Vorbehalten -
zwei den Kriterien entsprechen: 1. Eine an-
dere Abgrenzung zwischen den Bistümern
Chur und Luzern; 2. Für das Bistum Basel

über den Hauptvorschlag hinaus eine Auf-
teilung in ein Bistum Solothurn und Basel.

Die Vor- und Nachteile dieser Alternativen
werden in den entsprechenden Optionen
wie folgt zusammengestellt:

£/n Bist«/« Luzern /n/7 Ben

/nnerscLwe/'zer Kantonen
Sozial-geographisch und geschichtlich-

kulturell hätte ein Bistum Luzern alle

Innerschweizer Kantone zu umfassen. Es

erfüllt auch pastoral-organisatorisch die

Soll-Vorstellungen für ein Bistum in der

Schweiz. Dass einem Bistum Luzern ohne

die Kantone Uri und Schwyz im Haupt-
Vorschlag Vorrang eingeräumt wird, ge-
schieht in Rücksicht auf das Bistum Chur,
das ohne die beiden Kantone nur schwer in
der Lage sein dürfte, seine Eigen-
ständigkeit zu wahren und zu sehr auf in-
terdiözesane Zusammenarbeit angewiesen

wäre, um seine Bistumsaufgaben erfüllen
zu können.

Bte/tez-ge/zenete .Recü/Ät/'o«

des .8/stu/ws C/n/r
Die Reduktion des Bistums Chur auf

die Kantone GR und GL und das Fürsten-

tum Liechtenstein steht in Beziehung zur
Gründung eines Bistums Luzern mit der

gesamten Innerschweiz als Bistumsgebiet.
Ohne intensive Zusammenarbeit mit den

Nachbarbistümern ist das Bistum in dieser

reduzierten Form nicht lebensfähig. Zwar
zählt das Bistum mehr einheimische Ka-
tholiken als etwa das Bistum Genf; sie ge-

hören indessen drei verschiedenen eth-

nisch-kulturellen Bevölkerungsgruppen an.
Die Kommission schätzt insgesamt die

Nachteile, die dem Bistum Chur durch die

Reduktion auf die Kantone GR, GL und
das Fürstentum Liechtenstein erwachsen,
höher ein als die Vorteile für ein Bistum
Luzern mit der ganzen Innerschweiz als

Bistumsgebiet.

L/rte/tei/ng eines Bz's/wms So/oi/inr«
Trotz der Zuordnung von Kantonen,

die bisher dem Bistum Basel angehörten,

zu anderen Bistümern (TG, SH, LU, ZG)
ist das Bistum Basel nach dem Hauptvor-
schlag nach wie vor zu gross im Vergleich
zu den Soll-Vorstellungen eines Bistums in
der Schweiz. Es ist daher naheliegend, die

verbleibenden Kantone in zwei Bistümer
aufzuteilen. Das Bistum Solothurn mit den

Kantonen SO, BE und JU entspricht weit-
gehend den pastoral-organisatorischen Kri-
terien. Es wirkt mit seiner starken

französischsprachigen Minderheit als Kul-
turbrücke zwischen Deutsch- und Welsch-
Schweiz. Nachteilig wirkt sich die enge
wirtschaftliche und soziale Verflechtung
der nördlichen Bistumsgebiete mit der

Grossregion Basel aus. In der Hauptsache
geben pastoral-organisatorische Gesichts-

punkte den Ausschlag für die Option eines

Bistums Solothurn. Dieser Option stehen

Einwände und Bedenken gegenüber in be-

zug auf die Zumutbarkeit und Realisier-
barkeit einer so weitreichenden Re-

Organisation des heutigen Bistums Basel.

Bte/'terge/;enete /?e<L/Art/o«

efes .S/sfu/T/s Läse/
Das Bistum Basel zählt neben dem Bis-

tum Solothurn und Zürich von der Ka-

tholikenzahl her zu den grösseren Bistü-

mern in der Schweiz. Mehr als 40 % der Be-

völkerung wohnt im Gebiet der Agglome-
ration Basel. Die neben Zürich grösste
Stadt in der Schweiz erhält einen Bischofs-
sitz. Die Aufteilung des Bistums Basel nach

dem Hauptvorschlag in zwei von der Ka-
tholikenzahl her gleich grosse Bistümer

entspricht dem pastoral-organisatorischen
Kriterium, nach Möglichkeit in der

Schweiz Bistümer mit 300-500 tausend Ka-

tholiken zu schaffen. Der Option eines Bis-

turns Basel mit den Kantonen BS, BL, AG
stehen - analog zur Errichtung eines Bis-

turns Solothurn - Einwände und Beden-
ken gegenüber in bezug auf die Zumutbar-
keit und Realisierbarkeit einer so weitge-
henden Reorganisation des heutigen Bis-
turns Basel.

4. Die Bischofskonferenz
Mit der Neuumschreibung der Bistümer

steht auch die Frage der Errichtung einer
oder mehrerer Schweizer Kirchenprovinzen
an. In dieser Frage optierte die Kommis-
sion aus föderalistischen Gründen für die

Beibehaltung der jetzigen Struktur:
Immediatbistümer, die auf sprachregio-
naler Ebene in den Ordinarienkonferenzen
und auf schweizerischer Ebene in der
Bischofskonferenz zusammengeschlossen
sind.

5. Die Bischofswahl
Die Frage der Bischofswahl ist in der

Schweiz insofern komplex, als die heutigen
Regelungen zum einen keine ausschliesslich

innerkirchlichen sind und zum andern
staatliche bzw. staatskirchenrechtliche In-
stitutionen an Bischofswahlen beteiligt
sind.

Was die Bischofswahl an sich betrifft,
so fordert die Synode 72 «für alle Diözesen
eine rechtlich festgelegte Mitwirkung orts-
kirchlicher Gremien bei der Wahl der Bi-
schöfe. Diese Mitwirkung muss bestehen-

den Mitentscheidungsformen mindestens

gleichwertig sein.» Die Kommission unter-
stützt diese Forderung: «So dürfen bei ei-

ner Neueinteilung der Bistümer Wahlrech-
te von Konkordatskantonen nicht aufgege-
ben werden, wenn nicht andere gleichwerti-
ge Formen der Mitentscheidung sich ver-
wirklichen lassen.» Die durch Konkordate
geregelten Wahlrechte, so versicherte Bi-
schof Anton Hänggi an der Presse-

konferenz, würden im übrigen vom Apo-
stolischen Stuhl nicht in Frage gestellt. Für
eine gesamtschweizerische Regelung erach-

tet die Kommission die Bischofswahl durch
die Domkapitel als wünschenswert, «er-

gänzt durch das Consilium Consultorum,
dem nach dem neuen CIC die wichtige
Funktion des Verwesers während der Se-

disvakanz zukommt».
Was die staatliche Mitwirkung betrifft,

so soll nach Meinung der Kommission dem

Staat überlassen bleiben, ob die staatlichen
Behörden in irgendeiner Weise ins Wahl-
verfahren miteinbezogen sein wollen.
«Wenn Rom einen Verzicht der staatlichen
Behörden auf die Bischofswahlen fordert
und die staatlichen Rechte und Halbrechte
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verschwinden miissten, ist als Ausgleich ei-

ne angemessene Mitwirkung der Ortskirche
bei der Bischofswahl unter Beteiligung der

staatskirchenrechtlichen Instanzen vorzu-
sehen.»

6. Der Staat und die Neuumschreibung
der Bistümer
Nicht nur die geltenden Wahlrechte,

sondern auch die Bistumseinteilung ist Ge-

genstand vertraglicher Vereinbarungen
zwischen dem Apostolischen Stuhl und ein-

zelnen Kantonen. Beide Gegebenheiten
sind nach Meinung der Kommission mit-
einander verknüpft, insofern in den

Konkordatskantonen eine Neueinteilung
der Bistümer wohl kaum akzeptiert werden

wird, «falls nicht zugleich das Wahlrecht
entsprechend geregelt werden kann, ins-
besondere für Konkordatskantone, die

nach dem Vorschlag für eine Neugliede-

rung der Bistümer einem neuen Bistum zu-

geordnet würden».
Zudem und vor allem ist die Kirchen-

hoheit der Kantone in Bistumsfragen bun-
desstaatlich eingeschränkt: Wenn die Er-
richtung oder Veränderung der Umschrei-
bung bestehender Bistümer in Form eines

Vertrages mit dem Heiligen Stuhl erfolgen
soll, gelten die Regeln über den Abschluss von
Staatsverträgen. Der Bund handelt dann im

Auftrag und mit Zustimmung der Kantone
und begründet für diese wie auch für sich

Rechtswirkungen, für die er Völker-
rechtlich die Verantwortung tragen muss.
Überdies unterliegt durch den Bistums-
artikel der Bundesverfassung (50,4) jede
Errichtung von Bistümern auf schweize-

rischem Gebiet der Genehmigung des Bun-
des. Gemäss Bundesbeschluss vom 22. Juli
1859, wonach «jede auswärtige Episkopal-
Jurisdiktion auf Schweizergebiet aufgeho-
ben ist», dürfen die Kantone von vorn-
herein keiner Bistumsregelung mit einem
im Ausland residierenden Bischof zustim-

men.

7. Die Verwirklichung
In Anbetracht dieser komplexen

Ausgangslage ist verständlich, dass die

Kommission bei der Verwirklichung ein

«schrittweises Vorgehen mit Teillösungen»
befürwortet. Der erste Schritt wurde von
der Bischofskonferenz selber schon getan:
Sie hat einerseits den Apostolischen Stuhl
und anderseits die Schweizer Behörden,
den Bundesrat und die Kantone, aber auch
die Leitungen der anderen christlichen Kir-
chen über den Kommissionsbericht infor-
miert. Der zweite Schritt ist bereits schwie-

riger: Die Bevölkerung, und nicht nur die

aktiven Kirchenglieder oder den ka-

tholischen Bevölkerungsteil, über eine

Neueinteilung der Bistümer sachlich zu in-
formieren. Denn nur Einsicht in die pasto-
rale Notwendigkeit einer Neueinteilung
kann emotionalen Abwehrreaktionen
wirksam begegnen.

Ro// JFe/fte/

Dokumentation

Bemerkungen zum
Bericht der
Projektkommission
zur Neueinteilung der
Bistümer der Schweiz

I. Allgemeines zur Entstehung und zum
Stellenwert des Berichtes

Das Zweite Vatikanische Konzil hat im
Dekret «Christus Dominus» über die Hir-
tenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom
Oktober 1965 gefordert: Die zuständigen
Bischofskonferenzen sollen «möglichst
bald mit Umsicht eine Überprüfung» der
Grenzen der Diözesen vornehmen. «Dabei
sollen Diözesen geteilt, abgetrennt oder zu-
sammengelegt, ihre Grenzen geändert oder
ein günstigerer Ort für die Bischofssitze be-

stimmt werden.» Ziel dieser Überprüfung
soll die bessere Ausübung der Seelsorge
sein (Christus Dominus Nr. 22-24 und Ecc-
lesiae Sanctae Nr. 12.1).

Die gesamtschweizerische Synoden-
Versammlung vom 1./2. März 1975 hat un-
ter Zustimmung aller Diözesansynoden der

Schweiz dieses Anliegen aufgenommen. Sie

hat die Schweizer Bischofskonferenz er-

sucht, zur Überprüfung der heutigen

Bistumseinteilung sowie der Zahl der Bis-

tümer ein Fachgremium aus kirchlichen,
staatsrechtlichen und staatlichen Vertre-
tern zu schaffen.

Die Bischofskonferenz hat diese Emp-
fehlung entgegengenommen und - nach

Konsultierung ihrer Pastoralplanungs-
Kommission - im Oktober 1976 beschlos-

sen, eine Projektkommission einzusetzen

und ihr den Auftrag zu erteilen, die mit ei-

ner eventuellen Neueinteilung der Bistümer
in der Schweiz sich stellenden Probleme zu

studieren und Modellvarianten für eine

neue, der Seelsorge angepasste Gliederung
der Bistümer auszuarbeiten.

Im März 1980 hat die Projektkommis-
sion ihren Bericht auftragsgemäss der

Schweizer Bischofskonferenz vorgelegt.
Der Bericht versteht sich als Arbeit einer

Expertenkommission. Die vorgelegten

Darlegungen und Vorschläge sind als

Entscheidungshilfen für die Bischofs-
konferenz und die zuständigen gesamt-
kirchlichen, staatskirchenrechtlichen und
staatlichen Gremien zu betrachten.

Im Juli 1980 hat die Schweizer Bi-
schofskonferenz den Bericht in der vorlie-
genden Form entgegengenommen. Sie hat

zur gleichen Zeit beschlossen, den Bericht
über die Apostolische Nuntiatur unverzüg-
lieh dem Heiligen Stuhl zu überreichen und
alle weiteren Schritte in Absprache mit den

gesamtkirchlichen zuständigen Instanzen
einzuleiten.

Die Schweizer Bischöfe stehen einer

Neueinteilung der Bistümer in der Schweiz

grundsätzlich positiv gegenüber. Auf
Grund von mündlichen und schriftlichen
Kontakten mit den entsprechenden Stellen

und gemäss Mitteilungen des Apostoli-
sehen Nuntius wissen sie sich darin in
Übereinstimmung mit dem Heiligen Stuhl.

Die Bischöfe betrachten den Bericht der

Projektkommission als wertvolle Grundla-
ge und als Ausgangspunkt der weiteren

Überlegungen und Arbeiten. Sie sind über-

zeugt, dass die Einzelheiten einer Neuein-

teilung weiterer Kontakte und Abklärun-
gen bedürfen, wobei unter anderem die

konkrete Situation der Schweiz und «die
besonderen Verhältnisse und Wünsche»
der Betroffenen Beachtung finden müssen

(vgl. Ecclesiae Sanctae Nr. 12.1).
In der Schweiz ist gemäss den verschie-

denen kantonalen staatskirchenrechtlichen

Ordnungen eine Neuregelung der Bistums-

grenzen nur möglich unter rechtzeitiger In-
formation und entsprechender Mitwirkung
von kantonalen staatskirchenrechtlichen
Organen (sogenannten Kantonalkirchen)
beziehungsweise von entsprechenden Staat-

liehen Instanzen (Kantonsregierungen) und

- im Hinblick auf die Einschränkungen in
der geltenden Bundesverfassung - auch des

Bundesrates.

Der Bericht der Projektkommission
zeigt, dass die Verfasser um die Notwen-
digkeit wussten, die konkreten örtlichen
Gegebenheiten sorgfältig zu beachten und
in ihre Überlegungen und Vorschläge ein-
zubeziehen. Es ist aber nicht zu übersehen,
dass im Bericht die gesamtkirchliche Ver-

antwortung des Apostolischen Stuhles bei

der Verwirklichung einer eventuellen Neu-

einteilung der Bistümer sowie einige grund-
sätzliche und juridische Standpunkte, auf
die der Apostolische Stuhl bereits früher
hingewiesen hat, in den Hintergrund getre-
ten sind. Da die Projektkommission als

schweizerische Expertenkommission im
Dienst der Bischofskonferenz konzipiert
war, war keine direkte Vertretung des Apo-
stolischen Stuhles vorgesehen. Deshalb ist
den Standpunkten des Apostolischen Stüh-
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les nicht in allen Teilen des Berichtes genü-
gend Rechnung getragen.

Für die Bischöfe ist es selbstverständ-

lieh, dass eine Neueinteilung letztlich in
den Kompetenzbereich der Gesamtkirche

(Rat für die öffentlichen Angelegenheiten
der Kirche, Kongregation für die Bischöfe)
gehört. Es ist ebenso selbstverständlich,
dass nicht nur die Neueinteilung als solche,
sondern auch die gerade in der Schweiz da-

mit verbundenen Probleme der Bestellung

neuer Bischöfe aufs engste mit den für die

Gesamtkirche gültigen Rechtsnormen

verknüpft sind und deshalb nur im Einver-
nehmen mit den Instanzen des Apostoli-
sehen Stuhles einer Lösung entgegen-

geführt werden können.
Deshalb wollten die Bischöfe zum In-

halt des Berichtes noch nicht Stellung be-

ziehen, bevor sie mit den zuständigen
gesamtkirchlichen Stellen Kontakt aufge-

nommen hätten.
Andererseits sind die Bischöfe aber

auch überzeugt, dass es angesichts der

Mehrsprachigkeit, der verschiedenen Kul-
turen und der komplizierten staatskirchen-
rechtlichen Situation in der Schweiz ange-
bracht ist, den Bericht der Projektkommis-
sion zusammen mit den Bemerkungen der

Bischofskonferenz den kantonalen Instan-
zen zuzustellen. Ohne eine solche, von ge-

genseitigem Vertrauen getragene Informa-
tion und ohne rechtzeitige Vernehmlassung
bei den Betroffenen könnte leicht eine un-
gute Atmosphäre des Misstrauens entste-

hen, welche die von den Bedürfnissen der
Pastoral her so dringend wünschbare Lö-
sung der Bistumsfrage unnötig belasten,

wenn nicht gar verunmöglichen könnte.
Die Bischöfe sehen es als ihre Pflicht

an, bei der Überprüfung einer Neu-

einteilung der Bistümer sowohl die Erfor-
dernisse der Gesamtkirche wie auch die
konkreten Gegebenheiten, die sich aus der

Mentalität und der Situation der ihrer Sor-

ge anvertrauten Gläubigen ergeben, sehr

ernst zu nehmen. Deshalb haben sie an ih-
rer Konferenz vom 30. November bis

2. Dezember 1981 die vorliegenden «Be-

merkungen zum Bericht der Projekt-
kommission zur Neueinteilung der Bis-

tümer der Schweiz» verabschiedet.

II. Zum Inhalt des Berichtes
der Projektkommission
f. Z« fiten grnnefcfiüz/z'c/je« L/berteg««-

gen zu einer Aeueiniei/ung eter Risiü/ner
Die allgemeinen Überlegungen zu einer

Neugliederung sind von den Bischöfen
schon zu einem früheren Zeitpunkt bespro-
chen und als wertvolle, die verschiedenen

Aspekte berücksichtigende Kriterien für ei-

ne Neueinteilung grundsätzlich gutgeheis-

sen worden. Es ist beim Studium der allge-
meinen Überlegungen zu beachten, dass die

einzelnen Kriterien in einer gewissen Span-

nung zueinander stehen und komplementär
zu verstehen sind. Nur in gegenseitiger Ab-
wägung der verschiedenen Kriterien und

unter Berücksichtigung der konkreten

kirchlichen, staatskirchenrechtlichen und

politischen Situation ist eine gangbare Lö-

sung zu finden.

2. Zu fite« Korsc/z/üge« /ur efe

Ateuez'«tez7u«g der ßzvfzzuzer

Da es sich beim Kommissionsbericht

um den Bericht einer Expertengruppe han-

delt, bildet der vorgelegte Vorschlag eine

Diskussionsgrundlage für die weiteren Ar-
beiten. Die Kommission legt dar, wie sie

nach Prüfung verschiedener Varianten
schliesslich zum Vorschlag einer einzigen

Gesamtlösung gekommen ist.
Im jetzigen Moment halten es die Bi-

schöfe für verfrüht, zu diesem konkreten
Vorschlag Stellung zu nehmen. Sie sind

überzeugt, dass vor jeder weiteren Arbeit
die Betroffenen konsultiert werden müs-

sen. Manche Fragen sind dabei noch ge-

nauer zu klären. Gleichzeitig wird es von
grosser Bedeutung sein, diese Diskussion in

engem Kontakt mit den römischen Instan-

zen zu führen.

3. Zur Frage eter ß«te//««g
«euer ßzsc/zö/e

Das Zweite Vatikanische Konzil hat den

ausdrücklichen Wunsch geäussert, dass bei

der Bestellung neuer Bischöfe «die Freiheit
der Kirche in rechter Weise zu schützen»
sei und dass deshalb staatlichen Autoritä-
ten keine Rechte oder Privilegien mehr ein-

geräumt werden sollten, «Bischöfe zu wäh-

len, zu ernennen, vorzuschlagen oder zu

benennen» (vgl. Christus Dominus Nr.
20.2). Das Konzil wollte mit diesen Bestim-

mungen jede ausserkirchliche Einflussnah-

me auf die Freiheit der Besetzung von va-
kanten Diözesen (z.B. durch Mitwirkung
von Regierungen oder Staatsoberhäuptern)
ausschalten.

Die Normen des Apostolischen Stuhles

«De promovendis ad episcopatum» vom
25. März 1972 regeln das Vorgehen der Ge-

samtkirche bei der Erwählung der Bischö-
fe. Danach haben ausser der Bischofs-
konferenz auch die einzelnen Bischöfe das

Recht und die Pflicht, regelmässig eine Li-
ste geeigneter Kandidaten für das Bischofs-
amt vorzuschlagen. Überdies ist in der Re-

gel für die Vorbereitung der Besetzung ei-

ner vakanten Diözese eine breite Konsulta-
tion unter Klerus und Laien über den Stand

und die Bedürfnisse der Diözese vorgese-
hen. Ferner werden im Hinblick auf die Be-

Zeichnung der Kandidaten Mitglieder des

Kapitels und Weltgeistliche sowie der

Ordensklerus, besonders aus den Reihen

des Priesterrates, angehört.
Die Schweizer Bischöfe setzen bei der

Beurteilung des Projektentwurfs zur Neu-

einteilung der Bistümer voraus, dass die

Neuregelung der Bischofsernennung nach

dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Pri-
vilegien nicht aufgehoben hat, die durch
die Normen des Partikularrechtes (z.B.
konkordatäre Normen) festgelegt worden
sind, welche bis zum Konzil selbst gültig
waren. Im Unterschied zur Praxis in eini-

gen anderen Staaten wirken auf Grund die-

ser Privilegien in einigen Bistümern der

Schweiz kirchliche Gremien - gemäss einer

Tradition, die bis ins Mittelalter zurück-
geht, die Domkapitel - bei der Bischofs-
wähl mit.

Um mögliche Missverständnisse zu ver-
meiden, weisen die Bischöfe darauf hin,
dass bei der Errichtung neuer Diözesen der

Apostolische Stuhl begreiflicherweise eher

die für die Gesamtkirche gültigen Normen
anwenden als neues Sonderrecht schaffen
möchte.

Lösungen können nur durch direkte

Verhandlungen mit dem Apostolischen
Stuhl herbeigeführt werden.

In diesem Zusammenhang möchten die

Bischöfe daran erinnern, dass auch nach

dem geltenden gesamtkirchlichen Wahl-
verfahren eine breite Mitwirkung des

Gottesvolkes (Priester und Laien) durch

gezielt durchgeführte Konsultationen vor-
gesehen ist und verwirklicht wird. Die Art
der Mitwirkung ist gewiss verschieden von
jener, wie sie auf Grund spezieller Privile-
gien in einzelnen Bistümern in der Schweiz

verwirklicht wird, sie muss aber als echte

Mitwirkung bei der Vorbereitung der Bi-
schofswahl anerkannt werden.

Die Bischofskonferenz ist bereit, alle

ihre Möglichkeiten einzusetzen, um bei ei-

ner Neueinteilung der Bistümer und den

damit zusammenhängenden Fragen zu ei-

ner allseits befriedigenden Lösung zu kom-
men. Die Bischöfe sind überzeugt, dass

letztlich alle Beteiligten die Freiheit der

Bischofserwählung vor ausserkirchlichen
Einflüssen schützen und sie in voller Ge-

meinschaft mit dem Papst durchführen
wollen.

Abschliessend hält die Bischofskon-
ferenz noch einmal fest, dass der vorliegen-
de Bericht der Projektkommission zur
Neueinteilung der Bistümer ein wertvolles
und für weitere Überlegungen nützliches
Dokument ist. Die Bischofskonferenz
dankt deshalb der Kommission für ihre be-

deutungsvolle Vorarbeit.

Dulliken, den 2. Dezember 1981

Sc/weizer BiscÄo/sArow/erenz
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Pastoral

Gottes Erbarmen in einer
erbarmungslosen Welt
Pfer sr'c/p /'«? vvrD.se/pa/Wic/pe« Kon/tur-

re«z/:a«?/?/ Warc/pse/ze« wr//, /prarrc/p/ Dar-
fe. Pfer W/e po/iWsc/re Mac/p/ errp'«gen oc/er

er/pa//e« vvp'//, brawc/p/ Där/e. De« Geseke«

/4c/?/««g ver.sc/pa/7en, braprc/p/ Dörpe. Der
Kanrp/rz«? ÄroP ««WArbe/r er/orc/er? «oc/p-

ma/s Där/e. Pfo Wer/V Wa noc/p P/a/z /«r
da.s Pr/rar/nen P

Nur ein Traum?
«Da die Verkennung und Missachtung

der Menschenrechte zu Akten der Barbarei
führen, die das Gewissen der Menschheit
tief verletzt haben; und da die Schaffung
einer Welt, in der den Menschen, frei von
Furcht und Not, Rede- und Glaubens-
freiheit zuteil wird, als das höchste Bestre-
ben der Menschheit verkündet worden

ist,... verkündet die Generalversammlung
die vorliegende Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte als das von allen Völkern
und Nationen zu erreichende Ideal.»' So

steht es in der Präambel zur Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte vom 10.

Dezember 1948. Sie war von den Initianten
ohne Zweifel ehrlich gemeint. Der
Schrecken des Zweiten Weltkrieges sass

den Völkern noch in den Knochen. Ahnte
damals die Welt, dass drei Jahre später der

Krieg in Korea, dann erstmals in Indochina
ausbrechen würde? Dass darauf der nicht
minder grausame Algerienkrieg folgen
werde? Indochina noch zweimal als Opfer
folgen sollte? Dieser Opfergang ist noch
nicht zu Ende, und schon sind wir Zeugen
der blutigen Kämpfe im Vorderen Orient
und Afghanistan.

Das gemeinsame Ideal wird zwar noch
und noch beschworen, erweist sich aber
ebensooft als recht stumpfe Waffe. Bleibt
es also ein Traum? Gewiss, solange die

Menschheit glaubt, «die Schaffung einer

Welt» der Gerechtigkeit aus eigener Kraft
leisten zu können. Und nicht nur das: Es

bleibt beim Traum, solange man Gerech-

tigkeit und nur Gerechtigkeit fordert.
Denn: «Die Erfahrung der Vergangenheit
und auch unserer Zeit lehrt, dass die Ge-

rechtigkeit allein nicht genügt, ja, zur Ver-
neinung und Vernichtung ihrer selbst füh-
ren kann, wenn nicht einer tieferen Kraft -
der Liebe - die Möglichkeit geboten wird,
das menschliche Leben in seinen verschie-
denen Bereichen zu prägen.>W Diese Liebe
aber kann der Mensch nicht aus Eigenem
schaffen. Er muss sie von dem empfangen,

in dem Gerechtigkeit und Liebe derart eine

untrennbare Einheit bilden, dass die Liebe
die Gerechtigkeit überragt. Dieser Vorrang
kommt nach der Offenbarung im Prbar-
«pe« Gottes zum Ausdruck. Es ist der
Schlüssel zur Schöpfungs- und Heils-

geschichte, damit auch der Schlüssel für
die Gegenwart.

Der Bund des Erbarmens
Das Wort «Erbarmen» kommt dem bi-

blischen Verständnis näher als der Aus-
druck «Barmherzigkeit». Erbarmen deckt
sich mit dem dynamischen Verständnis der

Schrift, die Gott vor allem als den Da«-
c/e/«</e« bekennt. Barmherzigkeit hingegen
ist ein eher statischer Begriff, als Wesens-

aussage verwendet und aus der theologi-
sehen Spekulation hervorgegangen.

Wie auch das Rundschreiben «Über das

göttliche Erbarmen» betont®, wird dieser

Ausdruck in der hebräischen Sprache in
den zwei hauptsächlichen Begriffspaaren -
hier abstrakt formuliert - von «Mütterlich-
keit» und «Bundestreue» wiedergegeben.
Das Erbarmen Gottes gehört zur religiösen
Urerfahrung Israels. Zusammenfassend

wird sie in der Sinaitradition folgender-
massen formuliert: «Jahwe ist ein Gott der

Huld und der Gnade, langsam zum Zorn
und überreich an Erbarmen und Treue, der
sein Erbarmen auch dem tausendsten Ge-

schlecht noch bewahrt, und Schuld, Frevel
und Sünde erträgt, ohne sie jedoch unge-
straft zu lassen, denn er sucht die Schuld
heim bis ins dritte und vierte Geschlecht.»''

Noch und noch wird Israel daran erinnert,
dass es seine Erwählung zum Bundesvolk
nicht eigenen Qualitäten, sondern allein
der sich frei ihm zuwendenden Liebe und

Treue Gottes verdankt. Es wird damit zum
Prototyp jeder Erwählung überhaupt.

Die spätjüdische Literatur hat diese Li-
nie ins Universale ausgeweitet: «Das Er-
barmen des Menschen erstreckt sich auf
seinen Nächsten, das Erbarmen des Herrn
auf alle Menschen»', ja auf alle Ge-

schöpfe'. In der Form eines Dankliedes

drückt das Psalm 136 unübertroffen aus.

Vom Anfang bis ans Ende erweist sich

Gott als einer, der sich jeder menschlichen
Not in zärtlicher Liebe zuwendet.

Wie tief dieser Gedanke in die jüdische
Seele eindrang, zeigen rabbinische Aussa-

gen: « <Almosen erhöht ein Volk und

Menschenfreundlichkeit), das geht auf Is-
rael.»' - «Wer sich der Menschen erbarmt,
der gehört sicherlich zur Nachkommen-
schaft unseres Vaters Abraham.»® Man
kann es nur bedauern, dass sich Minister-
Präsident Begin dieses Geistes nicht mehr

erinnert, wenn er erklärt: «Israel verhan-
delt mit jeder Regierung, aber nicht mit der

PLO.»

Der Sohn als Erfüllung väterlichen
Erbarmens
«Den Vater als Liebe und Erbarmen

gegenwärtig machen, ist für ihn (Christus)
die grundlegende Verwirklichung seiner

Sendung als Messias», schreibt Johannes

Paul II.'. Lukas ist diesem Gedanken in
seinem Evangelium besonders nachgegan-

gen. Wie in den andern Evangelien gipfelt
auch bei ihm das Erbarmen Gottes in Jesu

Kreuz und Auferstehung, die gleichermas-
sen Gottes Gerechtigkeit und Liebe offen-
baren. Hier geht es um die Tat des Erbar-
mens schlechthin. Allein durch sie wird es

dem Menschen möglich, seine ursprüngli-
che Würde wieder zu finden und am Leben
Gottes teilzuhaben, sein Menschsein «heil»

zu machen.
«Gottes Gerechtigkeit ist es, die uns zu

Gerechten macht.»'" Es ist jene Gerechtig-
keit, die in der Liebe wurzelt und sie zum
Ziel hat. Und es ist jene gö/Wr'c/pe Gerech-

tigkeit, von der jede menschliche Gerech-

tigkeit ihre Kraft, ihr Mass und ihren Sinn

erhalten muss, soll sie nicht entarten. Des-

halb beansprucht die Rede vom Erbarmen
Gottes ihren Platz gerade in einer Welt, die

leidenschaftlich Gerechtigkeit schaffen
will: «Das Erbarmen braucht als grund-
legende Struktur immer die Gerechtigkeit.
Aber es hat die Kraft, der Gerechtigkeit ei-

nen neuen Sinn zu geben. Dieser findet sei-

nen einfachsten und vollsten Ausdruck im
Verzeihen. Es macht uns deutlich, dass es

ausser <Wiedergutmachung> und <Waf-
fenstillstand) - Forderungen der Gerech-

tigkeit - auch Liebe geben muss, wenn der

Mensch Mensch bleiben soll.»"

Der um Erbarmen bittende Gott
Es gibt in den Passionsberichten der

Synoptiker so etwas wie einen radikalen
Rollentausch. Davon berichtet uns die Sze-

ne am Ölberg. Der Fels, der seinen Jüngern
bisher Halt bot, gerät ins Wanken. Jesus

braucht Menschen, die ihm die unerträgli-
che Angst tragen helfen: «Meine Seele ist

zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht!»"
Doch die Freunde zeigen sich Verständnis-

los. Sie verweigern jede Teilnahme.

' Zitiert nach Heidelmeyer (Hrsg.), Die Men-
schenrechte, UTB 123, Schöningh, Paderborn
1972.

2 Über das göttliche Erbarmen (GE), Nr. 12.

' Nr. 4, Anm. 52.
* 2 Mos 34,6-7.
' Sir 18, 13.

' Weish 11,24.
' R. Nechonja (um 70) zu Spr 14, 34.
® R. Rab (+ 247). Vgl. Strack-Billerbeck I,

S. 204.

' GE, Nr. 3.

Trient, Sess. VI, cap. 7, D. 1523".
" GE, Nr. 14.

" Mk 14, 35 (Mt 26, 39 bringt den bezeich-
nenden Zusatz: «... mit mir»).
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Der Gedanke, dass Gott in seinem Sohn

unser Erbarmen anruft, hat seinen Aus-
druck in der «Heiligen Stunde» gefunden,
die am Vorabend jedes ersten Monats-
freitags gehalten wird. Sie geht auf die hei-

lige Margareta Maria Alacoque zurück.
Wie sie uns berichtet, empfing sie vom
Herrn den Auftrag, jede Woche die letzte
Stunde vom Donnerstag auf den Freitag
betend zu verbringen: «Ich will dich an der

tödlichen Traurigkeit teilnehmen lassen,

die ich am Ölberg erdulden wollte. Diese

wird dich, ohne dass du es begreifen
kannst, in eine Art Todesangst versetzen,
die qualvoller ist als der Tod selbst. Du

sollst... mit mir beten, um den göttlichen
Zorn zu besänftigen und um Barmherzig-
keit für die Sünder zu bitten.»'^ Unter dem
biblischen «mit mir» wird eine doppelte
Funktion zusammengefasst: Mystische
Teilnahme an der Gottesferne Jesu und er-
barmendes Sich-Hinwenden zu den Hilfs-
bedürftigsten der Gegenwart. Das erstere

ist seiner Art nach eine persönliche Gnade,
das letztere eine allen zugängliche Möglich-
keit.

Johannes Paul II. hat diese Gedanken
in einem anderen Zusammenhang aufge-
griffen, wenn er schreibt: «Eine besondere

Offenbarung seines Erbarmens ist es, wenn
Gott seinen gekreuzigten Sohn dem Erbar-
men der Menschen anempfiehlt... Konn-
te... die Würde des Menschen mehr ge-
achtet und erhoben werden als dadurch,
dass er, der Erbarmen findet, zugleich Er-
barmen schenken darf?» Und er zieht diese

Linie in die Gegenwart aus: «Nimmt nicht
Christus letzten Endes dem Menschen ge-
genüber diese Haltung ein, wenn er sagt:
<Was ihr für einen meiner geringsten Brü-

der getan habt, das habt ihr mir getan> ?»'*
Christus bittet um unser Erbarmen in sei-

nen leidenden Brüdern. Den Leidenden
sich in tätiger Liebe zuwenden, heisst erst,
Christus als den Künder des Erbarmens
Gottes Dieses Zeugnis
braucht eine Welt, die erbarmungslos der

Utopie einer selbstgemachten Gerechtig-
keit nachjagt. Weder gibt es Achtung vor
der Menschenwürde noch Brüderlichkeit,
wenn wir in den zwischenmenschlichen Be-

Ziehungen keinen anderen Massstab ken-

nen als den der Gerechtigkeit.
Marcus

" Die heilige Margareta Maria Alacoque,
Leben und Offenbarungen, S. 80, Paulusverlag,
Freiburg 1950. Zur theologischen Deutung des

Ganzen vgl.: Karl Rahner, Thesen zur Theologie
der Herz-Jesu-Verehrung, in: Josef Stierli
(Hrsg.), Cor Salvatoris, S. 191-197.

"» GE, Nr. 8.

" Allgemeine Gebetsmeinung für Juni 82:
«Wir sollen Christus - besonders im Geheimnis
seines Kreuzes - als den Künder des Erbarmens
des Vaters anerkennen.»

Der aktuelle
Kommentar

Ausdruck von Freiheit -
Dank für den Frieden
Ein inzwischen vielzitierter Satz wurde

dem Besucher der Schweizerischen Landes-

ausstellung 1939 im Pavillon der Beziehun-

gen zum Ausland in grossen Lettern vor
Augen geführt: «Das ist nicht nur unser
Dank an die Welt für den jahrhundertelan-
gen Frieden, sondern auch besonderes An-
erkennen der grossen Werte, die uns der

heimatlose Flüchtling von jeher gebracht
hat.»

Auf der Flucht...
Weltweit sind zurzeit mindestens 10,

wahrscheinlich 13, vielleicht auch 15 Mil-
lionen Menschen wegen kriegerischer Aus-

einandersetzungen, Verfolgungen, Aggres-
sionen und Terror auf der Flucht. Die Zahl
der Flüchtlinge wird in den nächsten Jah-

ren sicher eher zu- als abnehmen. Solange
sich die Weltpolitik in so hohem Masse

nach Machtinteressen und militärisch-
strategischen Erwägungen richtet, werden
die Schauplätze der Flüchtlingsnot dabei

vor allem in jenen Regionen liegen, in de-

nen Menschen und Völker auf eine für sie

verheerende Weise zu Bauern auf dem

Schachbrett internationaler oder regionaler
Politik geworden sind. Man muss an Indo-
china und Afghanistan denken, an Äthio-
pien und Somalia, das Südliche Afrika,
den Nahen Osten und auch an Mittelame-
rika.

Auf die Not in der Welt hat die Schweiz

im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer
reagiert. So gehört sie auch zu den klassi-
sehen Aufnahmeländern verfolgter und
vertriebener Menschen. Unser Asylgesetz
und die entsprechenden Verordnungen las-

sen die rechtliche Haltung zur Aufnahme
von Flüchtlingen nicht nur als Tradition,
sondern in ihrem Ausdruck von Freiheit
und Unabhängigkeit als staatspolitische
Maxime aufscheinen.

Da der Flüchtling im Gegensatz zu allen
andern Ausländern (vom Saisonnier bis

zum Niedergelassenen), die in der Schweiz

wohnen, als einziger nicht mehr unter dem

Schutz seines Heimatstaates steht, sondern

in allen Belangen auf das Aufnahmeland
und seine Bevölkerung angwiesen ist,
braucht er einen besonderen rechtlichen
und auch sozialen Schutz. Auf der Suche

nach einer neuen Heimat möchte der

Flüchtling nicht nur als Ausländer aufge-

nommen, sondern als Mitbewohner dieses

Landes angenommen sein und sich auch

gleichwertig fühlen können. Während die

ersteren eher reserviert bleiben und viel-
fach nur das allernotwendigste Minimum
an Kontakt einsetzen, wobei sie die Lebens-
formen des Gastlandes - bei intensiver
Pflege der eigenen - voll ablehnen können,
stellen sich die andern meist bewusst auf ei-

nen Wandlungs- und Lernprozess ein, der
ihnen Chancen der Eingliederung ermögli-
chen soll.

in eine neue Heimat?
Die Erfahrungen allerdings mit der In-

tegration der Flüchtlinge in unserem Land
scheinen oft in eine andere Richtung zu ge-
hen. Man darf aber den Prozess der Ein-
gliederung und Assimilation, der stets über
viele Stufen verläuft und Jahre und Jahr-
zehnte braucht, nicht zu kurz ansetzen.
Deshalb lässt sich die Integration von
Flüchtlingen, die wie die Vietnamesen etwa
zwei Jahre oder wie die Polen etwa zwei

Monate hier sind, noch nicht abschliessend

beurteilen.
Am Beispiel der Tibeterflüchtlinge, die

vor 20 Jahren in unser Land kamen, kann
man schon eher etwas über den Integra-
tionsverlauf aussagen. Man kann dort fest-

stellen, dass die einzelnen Phasen der Inte-

gration und Selbstfindung im neuen Land
bei Flüchtlingen aus nicht-abendländischen
Kulturen noch viel länger dauern als bei

osteuropäischen Einwanderern. Aber erst
nach 20 Jahren zeigt sich, dass die Integra-
tionsstufen nicht einer fortschreitenden
Selbstaufgabe und einem definitiven Ver-
lust der eigenen kulturellen Identität
gleichkommen. Gerade die jungen Tibeter,
die sich heute zum Zwecke gemeinschaftli-
eher Reflexion über ihr eigenes kulturelles
Erbe zu einem «Verein der Tibeter Jugend
in Europa» zusammengeschlossen haben,
zeigen erst jetzt nach 20 Jahren ein immer
mehr zunehmendes Selbstverständnis und
echte Selbstsicherheit, nachdem sie Stufen

grosser Unsicherheit und tiefer Resignation
durchlebt haben'.

Allzu schnell wird die Integration von
Flüchtlingen als einseitiger Prozess der An-
gleichung an unsere Kultur und Lebensart
verstanden. Anpassungs- und Integrations-
fähigkeit sind jedoch nicht nur Merkmale
des Einwanderers, sondern ebensosehr ein

Ergebnis der neuen Umgebung, die sich in
Nähe oder Distanz ausdrückt, die wir
Schweizer zu ihm schaffen. Eingliederung
von Flüchtlingen steht und fällt mit dem

' Peter Lindegger, Integrationsprobleme ti-
betischer Jugendlicher im Schweizer Asyl, Tibet-
Institut, 8486 Rikon (ZH).
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Verhalten der Bewohner im Land. Nach ei-

ner ersten Phase, in der ein Flüchtling
theoretische Kenntnisse über die Kultur des

Aufnahmelandes erwirbt und dessen Spra-
che zu lernen beginnt, folgt die entschei-

dende Phase der mitmenschlichen Kontak-
te mit der Umwelt. Der fremde Mensch

braucht Mitmenschen, die ihm offen
gegenübertreten, Zeit für ihn haben, ihm
zuhören und ihn ansprechen. Die ersten
Kontakte entscheiden in hohem Masse über
den Erfolg oder Misserfolg der Integra-
tion. Missverständnisse aufgrund zu gerin-

ger Kenntnisse übereinander oder man-
gelnder gemeinsamer Werte und Normen
können die Eingliederung auf lange Zeit
blockieren.

Die grössten Probleme hat der Fremde
nicht in den ersten zwei Jahren seines Le-
bens in der Schweiz. Für die Ungarnflücht-
linge zum Beispiel, die 1956 in unser Land
kamen, begannen die eigentlichen Schwie-

rigkeiten erst im dritten und vierten Jahr,
als die für die ersten Jahre charakteristi-
sehe Euphorie und der grosse Elan zum Er-
leben und Lernen verflogen waren: «Er

kämpft verzweifelt um eine sichere Identi-
tät, und zwar entweder um die alte oder um
die neue. Im glücklichen Falle wird er

Schweizer, in entgegengesetztem Fall bleibt
er Ungar. Am schlimmsten sind diejenigen
daran, denen die Möglichkeit verwehrt
bleibt, die alte Identität zu behalten oder
die neue zu erreichen. Es handelt sich dabei

um jüngere Leute zwischen dem 20. und
40. Altersjahr, die auf einem bestimmten
Punkt der Assimilationskurve stehenblei-
ben und den Rest ihres Lebens als Randfi-
gur zwischen zwei sozio-kulturellen Berei-
chen verbringen müssen.»'

Die Flüchtlinge wurden ihrer Identität
unsicher. Mehr oder weniger müssen sich

ja alle Fremden in einem Land mit ihrer
sozio-kulturellen Zwitterstellung abfinden.
Ein relatives Gleichgewicht zwischen alt
und neu kann aber nur entstehen, wenn die
schweizerischen Kontaktpersonen die Be-

gegnung mit den Flüchtlingen für sich

selbst als Erweiterung des eigenen Erle-
benshorizontes und den Einblick in eine

fremde Lebensweise als persönlichen Ge-
winn zu erleben imstande sind. Besonders
im Rahmen der Indochina-Aktion haben
Tausende von Schweizern den Kontakt mit
den Flüchtlingen aus Vietnam, Laos und
Kambodscha gesucht und offensichtlich
auch gefunden. Bis auf eine einzige Person

gaben die in diesem Frühjahr vom Soziolo-
gischen Institut der Universität Zürich be-

fragten Betreuer im Kanton Zürich an,
dass sie die Betreuertätigkeit auch heute
noch einmal aufnehmen würden, wenn sie

die Wahl hätten. Niemand war über die in-
dochinesischen Flüchtlinge grundsätzlich

enttäuscht oder unzufrieden. Praktisch alle
Befragten solidarisierten sich mit ihnen'.

Diese Solidarität der katholischen Pfar-
reien und der Katholiken in der Schweiz

sprechen auch die Unterlagen der Caritas
Schweiz zum Flüchtlingsopfer vom 20. Ju-
ni 1982 an. Sie wollen vor allem auf die

überragende christliche Dimension des

Dienstes am Menschen, der fremd war und

um unsere Auf- und Annahme bittet,
aufmerksam machen.

Berfa A/a/trfy

'Emil Pintér, Wohlstandsflüchtlinge. Eine
sozial-psychiatrische Studie an ungarischen
Flüchtlingen in der Schweiz, Bern 1969.

' Than Huyen Ballmer-Cao et al., Eingliede-
rung und Betreuung von Indochinaflüchtlingen,
Soziologisches Institut Zürich 1982 (unveröf-
fentlichtes Manuskript).

Neue Bücher

Die Grundrechte
des Christen
Im Oktober 1980 veranstaltete die Ver-

einigung zur Förderung des Kirchenrechts-
Studiums in Freiburg i. Ü. ihren IV. Inter-
nationalen Kongress für Kirchenrecht zum
Thema «Die Grundrechte des Christen in
Kirche und Gesellschaft». Es ging dabei

vor allem um die Begründung und Formu-
lierung, um Umfang, Schutz und Be-

schränkung von Grundrechten in der Kir-
che. Nach gut einem Jahr konnten nun die

vollständigen Kongressakten publiziert
werden'. Die arbeitsreiche Herausgabe be-

sorgten Prof. Eugenio Corecco, Präsident
des Organisationskomitees, Angelo Scola

vom Generalsekretariat und Nikiaus Her-
zog vom Pressebüro des Kongresses. Der
umfangreiche Band mit seinen XXXVI
und 1328 Seiten erschien gemeinsam im

Universitätsverlag Freiburg i. Ü., im Ver-

lag Herder Freiburg i.Br. und beim Verle-

ger Dott. A. Giuffré Milano.
Der dreisprachige Titel des Bandes be-

günstigt die Vermutung, alle Kongressak-
ten würden in den drei entsprechenden
Sprachen französisch, deutsch und italie-
nisch veröffentlicht. Doch dem ist nicht so.

Einzig das Geleitwort und die Titel sind

dreisprachig, während alle anderen Beiträ-

ge in der Originalsprache zu finden sind, in
der sie verfasst wurden. Um alle Akten zu
lesen, muss man ausser den drei genannten
Sprachen auch noch die spanische, engli-
sehe und lateinische kennen, insgesamt al-

so sechs Sprachen.

Die Kongressakten gliedern sich in zwei
Teile: den Hauptteil mit den Wissenschaft-
liehen Beiträgen und einen kurzen zweiten
Teil mit den offiziellen Grussadressen, An-
sprachen und Reden, die in der Eröff-
nungs- und Abschlusssitzung sowie bei den

Besuchen beim Ökumenischen Rat der Kir-
chen, bei der UNO und im Orthodoxen
Zentrum des Ökumenischen Patriarchates
in Genf gehalten wurden.

Der wissenschaftliche Teil
folgt dem chronologischen Ablauf des

Kongresses. Ausser den 19 Hauptrefera-
ten, die auf den sechs Sitzungen gehalten
und hier schon einmal im einzelnen vorge-
stellt wurden', bietet er auch die beiden
wissenschaftlichen Beiträge, die in der Er-
Öffnungssitzung von Pedro Lombardia
(Los derechos fundamentales del Cristiano
en la Iglesia y en la sociedad) und in der

Schlusssitzung von Eugenio Corecco (Con-
siderazioni sul problema dei diritti fonda-
mentali del cristiano nella Chiesa e nella
società: Aspetti metodologici della questio-
ne) vorgetragen wurden. Zudem findet
man den jeweiligen, vorbereiteten ersten

Beitrag, der in jeder Sitzung nach den

Hauptreferaten die allgemeine Diskussion
einleiten und anregen wollte, sowie eine

knappe Zusammenfassung der Diskus-
sionsvoten.

Ausserdem sind 60 wissenschaftliche,
bis zu 20 Seiten umfassende Beiträge abge-

druckt, die schriftlich an den Kongress ein-

gereicht, auf dem Kongress aber nicht
mündlich vorgetragen wurden (eine Kurz-
fassung etwa der Hälfte dieser Beiträge
war den Kongressteilnehmern ausgeteilt
worden). Sie sind von unterschiedlicher
Gewichtigkeit. Zum Teil handelt es sich um
rechtsgeschichtliche Monographien (z.B.
Georges Bavaud: La liberté de conscience
défendue par le réformateur Pierre Viret;
Angelo Scola: La fondazione dei «diritti
dell'uomo» in Jacques Maritain), zum Teil
um Einzeluntersuchungen, die Probleme
einer bestimmten Teilkirche aufgreifen
(z.B. Jôsef Krukowski: II problema della
tutela del diritto dei genitori alla edueazio-

ne religiosa dei figli in Polonia; Andrea
Gianni: II diritto d'associazione del clero e

l'associazione statale dei sacerdoti nella Ju-
goslavia socialista), zum grösseren Teil
aber um Beiträge, welche die Hauptrefera-
te in Teilaspekten ergänzen oder auf Ein-

' E. Corecco, N. Herzog, A. Scola (Hrsg.),
Les droits fondamentaux du chrétien dans l'égli-
se et dans la société. Die Grundrechte des Chri-
sten in Kirche und Gesellschaft. I diritti fonda-
mentali del cristiano nella Chiesa e nella società,
Freiburg i. Ü., Freiburg i. Br., Milano 1981.

2 Robert Gall, Die Grundrechte des Chri-
sten, in: SKZ45/1980, 672-675.
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zelfragen von allgemeiner Bedeutung näher

eingehen. Von den vielen lesenswerten sei-

en einige herausgegriffen. Aus dem inner-
kirchlichen Rechtsbereich: La libertà di

manifestazione del pensiero nella Chiesa

(Nicola Colaianni); El derecho a contraer
matrimonio de los catôlicos no creyentes

(Tomas Rincôn Pérez); Grundrechtsstruk-
turen im Bereich von Weihe- und Hirtenge-
wait (Reinhold Schwarz). Aus dem Rechts-

Verhältnis Kirche-Staat: Zur Gleichbe-

handlung von Religion und Nichtreligion
im französischen und westdeutschen Ver-

fassungsrecht sowie in der europäischen
Menschenrechtskonvention (Herbert Wehr-

hahn); Der Eherechtskompetenzanspruch
des Staates im Licht der Grundrechte des

Menschen (Stanislaw Bista).
Verschiedene Listen (des Ehrenkomi-

tees, des Wissenschaftlichen Rates, des Or-
ganisationskomitees, des Vorstandes der

Consociatio internationalis studio iuris ca-

nonici promovendo) und interessante Regi-

ster (Namenregister, Kongressteilnehmer)
gehören mit zu den veröffentlichten Kon-
gressakten.

Die Aktualität des Themas

In seinem Geleitwort schreibt Eugenio
Corecco: «Die Veröffentlichung der Kon-
gressakten sollte so bald als möglich erfol-

gen, dies im Hinblick auf die Aktualität
des Themas wie der nur noch knapp bemes-

senen Zeit, für die Neufassung des Kodex
einen Beitrag leisten zu können» (S. XXII).
Sicher wird die Aktualität des Themas den

Kongress noch lange überleben, nicht nur
was die Theorie der Formulierung und die

Methode der Katalogisierung der Grund-
rechte des Christen in der Kirche betrifft,
weit mehr noch in der praktischen Gewäh-

rung, Durchsetzung und Verteidigung die-

ser Rechte. Hingegen ist wohl kaum mehr
ernstlich zu erwarten, dass die veröffent-
lichten Kongressakten noch einen Beitrag
zur Neufassung des Kodex leisten können.
Schon während des Kongresses musste

man sich fragen, ob und wieweit er sein an-
gekündigtes Ziel, einen wissenschaftlichen

Beitrag zur Frage und Formulierung eines

Grundrechtkataloges zu leisten, überhaupt
noch erreichen könne. Bereits in der Eröff-
nungssitzung hatte nämlich Prof. Wilhelm
Onclin, Mitglied der Päpstlichen Kodexre-

formkommission, den bereinigten und

weitgehend endgültigen Text des neuen Ko-
dex vorgezeigt'.

Unklar war damals nur, ob der Grund-

rechtkatalog in den revidierten CIC (im
Abschnitt «De Populo Dei») oder in das

geplante Grundgesetz der Kirche (Lex Ec-
clesiae Fundamentalis LEF) aufgenom-
men werde, denn es war noch nicht ausge-
macht, ob das Grundgesetz überhaupt pu-

bliziert würde. Unterdessen ist diese Frage
geklärt. Man kann mit der Herausgabe des

Grundgesetzes rechnen, und der Grund-
rechtkatalog wird dort seinen Platz finden.
Das kann und muss man wohl dem Bericht
der Kodexreformkommission entnehmen,
wonach sie in ihrer Herbstsitzung 1979 alle
jene Grundrechte aus dem Kodexentwurf
herausgestrichen hat, welche gleichlautend
auch im Grundrechtkatalog der LEF aus-

gezählt werden, jeweils mit dem ausdrück-
liehen Hinweis, diese Norm sei schon in der

LEF enthalten''. Der Grundrechtkatalog
der LEF war kurz zuvor von der Spezial-
kommission für die LEF überarbeitet und
bereinigt worden in Berücksichtigung der

Stellungnahmen der Reformkommission
für den CIC und den CICO der katholi-
sehen Ostkirchen'.

Dennoch behält die Veröffentlichung
der Kongressakten als einer fast unaus-
schöpfbaren Fundgrube zum Thema der

Grundrechte ihren bleibenden Wert, denn
die Diskussion darüber wird auch durch ei-

nen revidierten CIC und die Promulgation
eines Grundgesetzes der Kirche nicht abge-
schlössen sein. Ja, sie darf nie abgeschlos-

sen werden, denn Leben heisst sich verän-

dem, auch für eine Kirche und ein Kirchen-
recht, die lebendig sein wollen.

Robert Ga//

' Die Kongressakten enthalten auch seine

Auskünfte über den damaligen «État actuel des

travaux de la Commission Pontificale pour la
Révision du Codex Iuris Canonici» (S. 7-14).

* Communicationes XII (1980) 77-91.
' Communicationes XII (1980) 35-45.

Berichte

Begegnung mit
Orthodoxie und
Ökumenischem Rat
Seit seiner Gründung vor 10 Jahren hält

der VSR (Verband schweizerischer Reli-

gionslehrer) ' anfangs Mai einen Weiterbil-
dungskurs ab, der von der WBZ (Zentral-
stelle für die berufliche Weiterbildung der

Mittelschullehrer) organisatorisch und fi-
nanziell mitgetragen wird. So kamen denn

kürzlich 30 reformierte und katholische Re-

ligionslehrer - leider nur aus der deutschen
Schweiz - im Centre Orthodoxe in

Chambésy zusammen zu einer dreitägigen
Begegnung mit der Orthodoxie und dem
Ökumenischen Rat der Kirchen (ORK).
Der Vorschlag dazu und die Vermittlung
der notwendigen Kontakte gingen auf den

inzwischen leider verstorbenen Prof. Dr. 'J.

Fischer, Luzern, ein Gründungsmitglied
des VSR, zurück. Das Zentrum des Öku-
menischen Patriarchats von Konstantino-
pel wurde im Hinblick auf das Panortho-
doxe Konzil und als Kontaktstelle zum
ORK errichtet. Es umfasst 3 Kapellen, Ta-

gungsräume und Unterkünfte. Sein Leiter
Metropolit DDr. Damaskinos Papandre-

ou, Erzbischof von Tranoupolis, bürgte
für eine authentische Orientierung und er-
wies sich als liebenswürdiger Gastgeber.

Das Heilige und Grosse Konzil
So lautet der offizielle Titel der näch-

sten allgemeinen Synode der orthodoxen
Kirchen (der ersten seit den Konzilien des

ersten Jahrtausends). Metropolit Damaski-

nos, nebenamtlicher Professor an der

Theologischen Fakultät Luzern, orientierte
über die intensive Vorbereitung. Der Im-
puls zu einem orthodoxen Konzil ging aus

vom verstorbenen Patriarchen von Kon-
stantinopel, Athenagoras. Die erste pan-
orthodoxe Konferenz von Rhodos (1961),
«das erste panorthodoxe Zusammentreffen
nach einem langen Prozess der Entfrem-
dung und gegenseitigen selbstgenügsamen

Isolierung» diente als brain storming, um
einen umfassenden, überreichen Themen-

katalog aufzureihen, ohne auf eine syste-
matische Gliederung einzugehen. Schritt-
weise wurden durch die interorthodoxe
Vorbereitungskommission die einzelnen

Themen den Einzelkirchen zur eigenen

Stellungnahme unterbreitet, die dann wie-
derum sämtlichen Kirchen zur Beratung
überstellt wurden. Die vierte panorthodoxe
Konferenz in Chambésy (1971) formulierte
den gemeinsamen orthodoxen Standpunkt
zu 6 Themen, die anschliessend den Einzel-
kirchen zum Studium anvertraut wurden.

Im November 1976 tagte dann die erste

vorkonziliare panorthodoxe Konferenz in
Chambésy und legte die aus dem Katalog
von Rhodos herausgegriffene Themenliste
fest. Sie umfasst drei Themenbereiche: Der
erste betrifft die innerorthodoxe Einheit;
der zweite das Verhältnis zu den anderen

Kirchen; der dritte den Beitrag der lokalen
Kirchen zu Frieden, Brüderlichkeit, Ent-
wicklung und Aufhebung der Rassendis-

kriminierung. Seither wurden die theologi-
sehen Gespräche mit den nichtorthodoxen
Kirchen auf verschiedenen Ebenen weiter-

geführt und Schritte auf dem Weg zu einem

gemeinsamen Osterdatum unternommen

(unter Beizug von Astronomen und Histo-
rikern).

'Der dem Verein Schweizerischer Gymna-
siallehrer (VSG) angeschlossene VSR umfasst ge-
samtschweizerisch rund 130 Mitglieder. Über sei-

ne weiteren Aktivitäten gibt sein Präsident, Pfr.
Dr. Peter Bachmann, Sandbüelstrasse 26, 8606

Greifensee, gerne weitere Auskunft.
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Die nächste vorkonziliare Konferenz
wird darüber Beschluss fassen, weiter auf-

grund einer Studie der bulgarischen Kirche

zum Mönchtum Stellung nehmen sowie zu
den ausgearbeiteten Vorschlägen, die Fra-

gen des Fastens und der Ehehindernisse be-

treffen. Bei diesem gleichermassen arbeits-
und zeitaufwendigen Vorgehen lässt sich

der Zeitpunkt des «Heiligen und Grossen

Konzils» noch nicht programmieren. Hin-
gegen lässt die ausserordentliche Behut-

samkeit, mit der auch der leiseste Anschein
vermieden wird, die Eigenständigkeit der

autokephalen Kirchen anzutasten, erah-

nen, wie sehr der römische Jurisdiktions-
primat dem orthodoxen Denken zuwider
ist. Die durch die Vorbereitungsarbeit aus-

gelöste reiche theologische Diskussion wird
von Metropolit Damaskinos als «bereits ei-

ne Art von Konzil» bewertet.
In einer lebhaften Gesprächsrunde be-

antwortete er unsere Fragen, zum Beispiel
wieweit die orthodoxe Kirche trotz ihres

Anspruchs, die «una, sancta, catholica et

apostolica» zu sein, mit den andern christ-
liehen Kirchen zusammenarbeitet; wie sich

der Ehrenprimat des Patriarchen von Kon-
stantinopeU entwickelt hat; wie sich die

Orthodoxie zum Priestertum der Frau, zur
Missionierung oder zur Theologie der Be-

freiung stellt. Am meisten zu reden gab die

von Prof. Papandreou vertretene Auffas-
sung, es gäbe keine Interkommunion, le-

diglich eine Kommunion, aber erst nach

völliger Einheit im Glauben.
Noch näher kamen wir der Eigenart des

östlichen Christentums durch die Mitfeier
der Liturgie bei einem abendlichen Vesper-
gottesdienst und bei der Eucharistiefeier
am Tag der Mesopentecoste, wobei uns das

Antidoron, das gesegnete (aber nicht kon-
sekrierte) Brot gereicht wurde.

Jugendarbeit in der Ostkirche
Da gleichzeitig im Centre Orthodoxe

ein interkonfessionelles Seminar über
«Luther und Reformation in ökumenischer
Sicht» stattfand, bot sich die Gelegenheit,
mit ostkirchlichen Vertretern verschiedener
Länder ins Gespräch zu kommen über
Chancen und Probleme ihrer kirchlichen
Jugendarbeit. Eine Simultanübersetzungs-
anlage mit sprachgewandten und theolo-
gisch versierten Übersetzerinnen leistete

auch dabei wertvolle Dienste. Ein Theolo-

ge aus den USA, wo die Orthodoxen ein

Prozent der Bevölkerung ausmachen, be-

richtete von einem eindrücklichen Engage-
ment der Laien und dass die Jugend einen

von der Hierarchie unternommenen Ver-
such zu einem «aggiornamento» als über-

flüssig empfunden hat. Ebenfalls durch ei-

ne extreme Diasporasituation geprägt ist
die orthodoxe Kirche in Finnland und in

Polen (wo der Besuch von Primas Glemp
beim Metropoliten unlängst historisch und
völkisch verhärtete Vorurteile ins Wanken
brachte). Ein Serbe meinte, der Atheismus,
der nach dem Weltkrieg sehr in Mode ge-
kommen sei, habe unterdessen viel von sei-

ner Attraktivität verloren, heute grabe man
wieder nach den Wurzeln der Tradition.
Ein junger rumänischer Priester verwies

behutsam auf den politischen Kontext. Ei-
ne von der Hierarchie geplante Bewegung
innerhalb der Jugend sei undenkbar. Alles
hänge von der einzelnen Pfarrei ab, wo die

Aktivitäten von Jugendlichen selbst ausge-
löst würden. Keine Probleme gäbe es mit
dem Priesternachwuchs; die theologischen
Seminare seien überfüllt. In Griechenland

- nach der Auskunft eines Theologiepro-
fessors aus Thessaloniki - wachse der

Mensch schon als Kleinkind in die Kirche
hinein, die zu ihm gehöre wie das Wasser

und die Luft. Auf überpfarreilicher Ebene

und in den einzelnen Gemeinden würden
den Jugendlichen mannigfache Aktivitäten
angeboten. Ein neues Phänomen sei die

Anziehungskraft der Klöster, und die Ge-

fahr ihrer Vergreisung sei behoben.

Aus den Diskussionsvoten ergaben sich

weitere Informationen. Dabei war heraus-

zuspüren, dass die Zuhörer die gebotene
Lagebeurteilung für gar optimistisch hiel-
ten. Ob das aber so untypisch ist für östli-
ches Denken? Vielleicht erinnert man sich

daran, dass der verstorbene Patriarch Ni-
kodim seinem Buch über Johannes XXIII.
ausgerechnet den Untertitel gegeben hat
«Ein unbequemer Optimist».

Blick nach Vancouver
Nach einer Führung durch die Gebäu-

lichkeiten des ORK versammelten wir uns
im grossen Konferenzsaal, wo einst Paul
VI. gesprochen hatte zur Zeit, da man

hoffte, eine Vollmitgliedschaft der rö-
misch-katholischen Kirche stehe unmittel-
bar bevor. Die Begegnung mit dem ORK
war vorbereitet worden durch die private
Pflichtlektüre von Aufsätzen über seine

Struktur und Programme. Darauf stützte
sich die Gesprächsrunde mit Prof. Ulrich
Becker. Der ursprünglich aus der DDR
stammende Religionspädagoge ist Leiter
der Abteilung Education (was sowohl mit
Bildung als auch mit Erziehung übersetzt

werden kann). Seine Abteilung legt grosses
Gewicht auf die Frage nach dem rechten

Platz des Kindes innerhalb der Kirche. Die
gemachten Überlegungen und Erfahrungen
könnten das ganze herkömmliche Gemein-
deleben ändern. Im Umgang mit Kindern
werden Methoden entwickelt, die einerseits

Kinder zu biblischen Texten führen und an-

derseits die Erfahrungen der Kinder für Er-
wachsene auswerten.

In nicht unerwarteter Weise drehten
sich viele Fragen um das Antirassismus-
Programm und um die abgebrochenen Ge-

Schäftsbeziehungen mit Banken, die der
südafrikanischen Apartheid Rücken-

deckung gewähren. Dabei war - was man
aus den Presseberichten nicht vernommen
hatte - zu erfahren, wie intensiv die Ge-

spräche waren, die zuvor in dieser Frage

geführt wurden und die einige Banken dazu

geführt haben, sich aus Bankgeschäften
mit Südafrika zurückzuziehen.

Miss Nirmala Fenn, eine junge indische

Mitarbeiterin von Prof. Becker, orientierte
am Nachmittag über die Aktivitäten der

Jugendabteilung des ÖRK. Sie bemüht sich

neuerdings auch mit der Altersgruppe zwi-
sehen 30 und 40 Jahren. Die Referentin

sparte nicht mit Kritik an der einseitigen

Blickrichtung der Ersten Welt, deren

Hauptprobleme zum Beispiel in Asien ganz
anders eingestuft werden. Dabei zeigte sich

eindrücklich, wie im ÖRK nicht nur die

theologische Vielfalt der angeschlossenen
rund 300 Kirchen in den Denkprozess ein-

bezogen wird, sondern auch die kulturelle,
politische und soziale Verschiedenheit zu-
sätzliche Probleme aufgibt.

Ein Vortrag von Prof. U. Becker ging
dann auf die nächste Vollversammlung des

ÖRK in Vancouver (1983) ein, wo gegen
4000 Besucher erwartet werden. Der Ort
wurde wegen seines multinationalen Kon-
textes und seiner Nähe zum nuklear ge-

schädigten pazifischen Raum gewählt. Das

Thema «Jesus Christus, das Leben der

Welt» kontrastiert mit der Todessehn-

sucht, die heute durch die Welt geht. Die
Unterthemen lauten: Leben eine Gabe Got-
tes; Leben angesichts des Todes; Leben in
seiner ganzen Fülle; und Leben in der Ein-
heit der Christen.

Zur Vorbereitung gehört auch eine Ein-
ladung an Kinder und Jugendliche, über
das Thema zu reflektieren und ihre Überle-

gungen auf Postern, Zeichnungen, in Ge-

schichten und Liedern auszudrücken.
Überhaupt legt man Wert darauf, dass

nicht die Theologen allein zum Zuge kom-
men werden. Zur Vorbereitung werden alle

Mitgliedskirchen besucht werden. In der
Schweiz ist auf eine diesbezügliche Anfrage
keine Antwort eingetroffen, während in
andern Ländern seit längerer Zeit ein star-
kes Engagement festzustellen ist.

Damit die Vollversammlung keine Mas-

senveranstaltung wird, legt man grosses
Gewicht auf das «learning in communi-
ties». Eine ihrer weiteren Aufgaben besteht

^ Dazu ist eine umfangreiche Studie erschie-

nen: Metropolit Maximos von Sardes, Das öku-
menische Patriarchat in der orthodoxen Kirche,
Herder 1980.
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neben den Wahlen im Festlegen des künfti-
gen Programmes.

Bei der Beantwortung der im Plenum
gestellten Fragen wurde noch einmal der

Eindruck bestätigt, dass im ORK nicht die

westlichen Denkkategorien dominieren.
Man zieht bewusst die Konsequenzen aus
der Prognose, dass die Zukunft des Chri-
stentums nicht mehr im Westen liegt.

In eigener Sache

Hatte man auch keine Lust und schon

gar keine Zeit, das Genfer Nachtleben zu

beschnuppern, bot das dichtgedrängte Pro-

gramm doch eine zweistündige Carfahrt
samt Fussmarsch durch die Altstadt. Die
mit Blick auf den Mont-Blanc erarbeiteten

Vorschläge für den nächsten Weiterbil-
dungskurs zeigten eine breitgefächerte In-
teressenlage. Anklang fanden Themen wie

«Menschenrechte», «Spiritualität», «Fe-

ministische Theologie», «Materialistische
Bibellektüre». A. Rubeli, der Vertreter der

WBZ, regte an, über den VSR das Thema
der Menschenrechte in den VSG einzubrin-

gen. Es soll deshalb in Verbindung mit an-
dem Fachverbänden geprüft werden, ob
nicht eine ganze VSG-Bildungswoche dar-
auf ausgerichtet werden könnte. Für un-
sern nächstjährigen Kurs plante man eine

Begegnung mit holländischen Basisgemein-
den und einem Einblick in die dortige
kirchliche Friedensarbeit. Ein über den Eu-

roparat zu unserem Kurs gestossener Kolle-
ge aus den Niederlanden erklärte sich gerne
bereit, an Ort und Stelle Abklärungen zu
treffen. Die Kurs-Evaluation klang berech-

tigterweise in ein grosses Lob aus.
Gustav Äa/t

Hinweise

Religiöse Gestalten der
Gegenwart - Neue Filme
Den Glauben könne man nicht (nur) er-

zählen, man müsse ihn auch leben, dann

wirke er für sich selbst, lautet eine Erfah-

rung, die immer wieder bestätigt wird. Au-
diovisuelle Medien bilden heute eine will-
kommene Möglichkeit, anschauliche Bil-
der von solchen Glaubenszeugen zu vermit-
teln. In seiner Reihe «Religiöse Gestalten
der Gegenwart» hat der Se/ecia-Verleih,
die Verleihstelle der Schweizerischen Ka-
tholischen Filmkommission, folgende neue

Produktionen anzubieten:
Pierre Teilhard de Chardin: «Das Para-

ci/es /i'egt vor aas.» Günther Höver, BRD
1980; farbig, 44 Min., Dokumentarfilm

mit Spielszenen. Fr. 39.-. Leben und Wir-
ken des Jesuiten und Paläontologen Teil-
hard der Chardin, sein Versuch, zwischen
naturwissenschaftlicher Forschung und
kirchlichem Lehramt eine Brücke zu schla-

gen.
Oswald von Nell-Breuning: «Porträt

Oswa/ä vcw Afe//-Breuw'ag.» Franz Alt,
BRD 1980; farbig, 12 Min., Dokumentär-
film; Fr. 21.-. Kurzporträt des Jesuiten

Oswald von Nell-Breuning, der sich zeitle-
bens um den Arbeiter und die soziale Frage
gekümmert hat, und sich nicht scheut, Par-
teien, Gewerkschaften und Kirchen unver-
blümt die Wahrheit zu sagen, wenn es um
das Anliegen des Arbeiters geht.

Martin Buber: «/c/i stosse äas Fenster

au/.» Richard R. Rimmel, BRD 1981; far-
big, 45 Min.; Dokumentarfilm; Fr. 58.-.
Filmporträt des jüdischen Philosophen
Martin Buber, dem nicht nur die Versöh-

nung zwischen Arabern und Juden am
Herzen lag, sondern auch zwischen Chri-
sten und Juden. «In ihren menschlichen
Menschen müssen die Völker ins Gespräch
kommen, wenn der grosse Friede erschei-

nen und das verwüstete Leben der Erde er-
neuern soll.»

Mutter Teresa von Kalkutta: «Liebe a/s

Massstab.» Indien 1980; farbig, 13 Min.,
Dokumentarfilm, englisch gesprochen, ab

August 1982 mit deutschen Untertiteln er-
hältlich. Fr. 26.-. Der Film gibt Einblick in
das Leben und Beten der Schwesternge-
meinschaft von Mutter Teresa. Von hier

aus begleitet er sie zu den Notleidenden in
den Slums von Kalkutta.

«Matter Teresa - ober Die Freiheit,
ar/77 za sei«.» Klaus Vetter, BRD 1975; far-
big, 45 Min., Dokumentarfilm, deutscher

Kommentar; Fr. 45.-. Ein Kamerateam be-

gleitet Mutter Teresa und ihre Schwestern

auf ihrem täglichen Gang durch das Elend
der Neunmillionenstadt Kalkutta.

«Pater Max/mtV/a« Foibe. » Piotr Fried-
rieh, Polen 1972; schwarz-weiss, 27 Min.,
Dokumentarfilm; Fr. 30.-. Filmisches Do-
kument über das Leben und Sterben des

polnischen Franziskaners Maximilian Kol-
be, der 1942 im Konzentrationslager für ei-

nen Mithäftling freiwillig in den Tod ging.
Papst Johannes Paul II.: «M/ssa craco-

vteasts.» Jerzy Jogaila, BRD 1980; farbig,
Dokumentarfilm, 45 Min.; Fr. 65.-. Einge-
blendet in Stationen einer Messfeier wer-
den Aufnahmen aus dem früheren Wirken
von Papst Johannes Paul II. als Bischof

von Krakau. Der Kirchenbau von Nova
Huta versteht sich als Gleichnis dafür, wie
der Papst überall in der Welt Kirche bauen

will.
«Dow Lte/ber Cawara.» Ernst Batta,

BRD 1970; schwarz-weiss, Dokumentär-
film, 30 Min.; Fr. 20.-. Porträt des Bi-

schofs von Recife auf dem Hintergrund der
sozialen Verhältnisse im Nordosten Brasi-
liens.

Don Ciotti in Turin: «Mewe P/a/ret ist
rf/'e Strasse.» Gino Cadeggianini, BRD
1979; farbig, Dokumentarfilm, 25 Min.;
Fr. 29.-. Don Ciotti, ein junger Priester in
Turin, hat seine helfende Arbeit mit Zu-
Stimmung des Bischofs gänzlich auf Dro-
genabhängige, Prostituierte und Strafent-
lassene ausgerichtet.

Zu den meisten dieser Filme sind Ar-
beitshilfen oder Dokumentationsmaterial
erhältlich. Se/ecta-Verleih, 8, rue de Locar-
no, 1700 Fribourg, Telefon 037 - 22 72 22.

Touristische Mobilität
«Der Mobilität des heutigen Menschen

(Reisen, Wochenendausflüge) ist in der

Seelsorge Rechnung zu tragen.» Diese For-

derung der Synode 72 versucht die Ka-
tholische Kommission «Kirche im Touris-
mus» zu konkretisieren und in Hilfen und

Handreichungen für die Gemeinden umzu-
setzen. Die grundlegende Handreichung ist
die Broschüre mit dem Doküment der

Päpstlichen Kommission für die Pastoral

am Menschen unterwegs «Die Kirche und
die Mobilität der Menschen» mit dem in
der SKZ erstveröffentlichten Kommentar
von Roland Stuber. Eine zweite Broschüre
in dieser Reihe ist die Arbeitsstudie des

Verkehrsfachmanns Walter Rohner «Die
Kirche und die touristische Mobilität der

Menschen». Dabei handelt es sich im
Grunde genommen um einen Kommentar
zu einem einzelnen Aspekt des Dokumen-
tes der Päpstlichen Kommission, das sich

mit verschiedenen Gruppen von «Men-
sehen unterwegs» befasst".

Die im Jahre 1965 von Bischof Johan-
nes Vonderach gegründete und im darauf-

folgenden Jahr von der Schweizer Bischofs-
konferenz übernommene Kommission
«Kirche im Tourismus» umfasst seit 1974

auch die Gastgewerbeseelsorge: HORESA
als Fachgruppe der Kommission. Unter
dem Titel «Gastgewerbe und Theologie»
veröffentlichte diese zusammen mit der

Westschweizer Sektion der evangelischen

Gastgewerbeseelsorge einige Beiträge aus
der letzten Arbeitstagung der Internationa-
len Arbeitsgemeinschaft der (evangelischen
und katholischen) Hotel- und Gaststätten-
seelsorge; auch diese Broschüre ist als Bei-

trag zum Seelsorgebereich «Kirche im
Tourismus» gedacht/

' Diese beiden Broschüren sind zu beziehen
bei der KAKIT, Rainmattstrasse 16, 3011 Bern,
Telefon 031-25 49 25.

2 Zu beziehen beim Sekretariat 1HOGAS 81,

Jacques Brunnschweiler, Diakon, 1823 Glion.



405

Als Handreichung für Pfarreiräte
schliesslich ist der von der Arbeitsgruppe
«Kirche im Tourismus» des kantonalen

Seelsorgerates Zürich erarbeitete Faszikel
«Kirche im Tourismus» gedacht; damit soll
eine Hilfe angeboten werden, «den Fragen
der Tourismüs-Seelsorge <auf die Spur> zu
kommen und einige dieser Probleme
lebensnah umzusetzen». Ob die «sehr be-

wusst aufgelockerte Art» dieser Handrei-
chung einem Pfarreirat den Einstieg in die

Thematik nicht eher erschwert, möchte ich
mindestens als Frage stellen^.

Ro// IFe/fte/

^ Zu beziehen beim Seelsorgerat, Postfach
1136, 8036 Zürich.

Alternative Israel-Reisen
Das Schweizerische Katholische Bibel-

werk (SKB) führt seit einigen Jahren Rei-

sen nach Israel durch, die nicht nur unge-
wohnte Routen einschlagen, sondern auch
ö/bfoc/te Ztzsa/wme/t/tönge entdecken und
erleben lassen. Vor allem eignet sich dazu

die b/b/z'scb-OTetf/faf/ve JFa/itfe/re/se in Is-

rael, die wieder vom 2.-17. Oktober 1982

stattfinden wird. Die Reise ist darauf ange-
legt, die Begegnung mit der Bibel und mit
dem Land, auf dem sie gewachsen ist, zu

begünstigen. Wir verzichten darauf, in der

kurzen Zeit von zwei Wochen möglichst
viele biblische Stätten zu besichtigen. Da-
für machen wir uns mit dem biblischen
Land vertraut. Wir suchen historische
Landschaften auf, durchwandern sie und
erfahren so die steinigen Wege, die Berge
und Täler, die Wüste und die Distanzen,
die die Orte voneinander trennen. Dabei
dient die Bibel als Reiseführer.

An ausgesuchten Plätzen gehen wir bi-
blischen Texten nach, die ursprünglich mit
jener Gegend verknüpft sind. Wir lesen sie

oder lassen sie uns erzählen, entdecken ihre
theologischen Zusammenhänge und fragen
gemeinsam nach ihren Spuren in unserem
Leben. Die Reise soll Gelegenheit schaffen,
von einer bewusst gemachten Erfahrung
des Landes her neue Zugänge zur Bibel zu
finden und ihnen auch im Beten und Feiern
Ausdruck zu geben. Katholische wie evan-
gelische Christen sind dazu eingeladen. Ge-

rade für Seelsorger und Katecheten, die aus

einer lebendigen Beziehung zur Bibel

schöpfen können sollten, ist eine solche Rei-

se bestimmt ein Gewinn. Diese Reise wird
von Helen Stotzer-Kloo, Erwachsenenbild-

nerin, Gwatt, und P. Anton Steiner, Zü-
rieh, geleitet. (Preis für die lötägige Reise:

Fr. 2700.-.)

Eine andere originelle biblische Reise

des SKB mit dem Titel: /« Zsrae/ rf/e ß/be/
«eu entdecke«, wird von Cécile Joho, Leh-

rerin, Zürich, und Pfarrer Hans Schweg-
1er, Glattbrugg, geleitet und findet vom
9.-23. Oktober 1982 statt. (Preis für die

15tägige Reise: Fr. 2520.-.)
Für beide Reisen sind noch wenige Plät-

ze frei. Ausführliche Prospekte sind bei der

Bibelpastoralen Arbeitsstelle SKB, Beder-

Strasse 76, 8002 Zürich, Telefon 01 -

202 66 74, zu beziehen.

ß/be/pasfora/e H rbe;7sste//e SRß

Impulswochen für
kirchliche Jugendarbeit
Die Schweizerische Kirchliche Jugend-

bewegung SKJB führt auch dieses Jahr
wieder 5 Kurswochen für kirchliche Ju-

gendarbeit durch. Wichtige Breiche prakti-
scher Jugendarbeit in der Pfarrei oder Re-

gion werden in diesen Wochen bearbeitet.
Jede Woche verfolgt das Ziel, dem Teil-
nehmer persönliche Erfahrungen zu ver-

mittein, von denen er im Alltag wieder zeh-

ren kann. Gleichzeitig wollen die Wochen
aber auch ganz konkrete Ideen, Anregun-
gen und Hilfen vermitteln, die soweit

besprochen werden, dass sie die Kurs-
teilnehmer in der je eigenen Situation in die

Tat umsetzen können. Alle, die an kirchli-
eher Jugendarbeit interessiert sind, sind zu

diesen Kurswochen während der Sommer-

ferien eingeladen:

- Jugendliche und junge Erwachsene,
die noch kein konkretes Engagement in der

Jugendarbeit haben, aber danach suchen -
sie bekommen einen konkreten Einblick in
die Möglichkeiten kirchlicher Jugendarbeit
und können ermutigende Gemeinschaft er-
leben.

- Jugendleiter, Jugendarbeiter und Ju-

gendseelsorger - sie können sich während
einer ganzen Woche in ein Gebiet vertiefen,
sich neue Fertigkeiten aneignen und viele

Ideen sammeln.

- Erwachsene (z.B. Begleitpersonen
einer Jugendgruppe, Mitglieder einer

Jugendkommission im Pfarreirat, Seel-

sorger und Katecheten), die sich für die Ju-

gendarbeit interessieren - sie können neue
Methoden und Möglichkeiten heutiger
Jugendarbeit kennenlernen, sie können in
der kirchlichen Jugendarbeit engagierten

Jugendlichen und jungen Erwachsenen be-

gegnen und für ihre Arbeit mit Jugendli-
chen (wer hat das nicht?) hilfreiche Anre-

gungen und Erfahrungen sammeln.

Diese allgemeinen Zielsetzungen wer-
den in jeder Woche entsprechend dem je-
weiligen Schwerpunkt konkretisiert:

1. Wärche und Gschtalte (4.-11. Juli) -
Grundübungen des Gestaltens und Erler-

nen verschiedener Techniken. Förderung
der Kreativität.

2. Glaube und Chile läbe (11.-18. Juli)

- Persönliche Auseinandersetzung mit
Glaubensfragen, mit den Sakramenten,
mit den Festen des Kirchenjahres als Weg

zur Glaubensverkündigung in der Jugend-
arbeit.

3. Mis Läbe und mini Umwelt (18.-25.
Juli) - Zusammenhänge sehen lernen,

wahrnehmen, wo Veränderung möglich ist,
und Mut bekommen zum Handeln.

4. Zu sich cho und zäme fiire (25. Juli
bis 1. August) - Grundübung der Médita-
tion. Information über Meditation und Li-
turgie. Meditative Aktivitäten kennenler-
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nen: modellieren, tanzen, malen usw. Hil-
fen zur Gestaltung von Gottesdiensten mit
jungen Menschen.

5. Tanz, Theater, Gsang und Musig 1.-
8. August) - Pantomime; freies, ex-

pressives Tanzen; Spielerisches mit Texten
und Melodien, mit Instrumenten und Ton-
konserven; Volkstänze für Anfänger und

Fortgeschrittene.
Da sich die 5 Wochen sinnvoll ergänzen,

ist es wünschbar, dass aus einer Pfarrei
mehrere Personen verschiedene Wochen
benützen. Prospekte, Auskunft und An-
meidung beim Sekretariat SKJB, Postfach
161, 6000 Luzern 5, Telefon 041 - 51 26

48.

.S'Ä'Jß

AmtlicherTeil

Bistum Basel

Priesterweihe und Institutio
Am Sonntag, 20. Juni 1982,

10.00 Uhr, spendet Herr Weihbischof Ot-
to Wüst in der Pfarrkirche St. Eusebius in
Grenchen die Priesterweihe und nimmt
neue Pastoralassistentinnen und Pastoral-
assistenten feierlich in den Dienst des Bis-
turns (Institutio).

Die Priesterweihe empfangen Goß/feö
FLerfe (von Flums in Allschwil), Aßo//

Fuc/fs (von Blauen in Mellingen), Fur7
Focü (von Emmen in Emmenbrücke),
C/tràtop/î Sie/Awa/i (von Zürich in Mut-
tenz) und Aufon Peter SMB (von Hofstatt
in Luzern).

Die Institutio erhalten F/isaöeßf Aeöer-
/;' (von und in Basel), Franz Günter-Latz
(von Dättwil [AG] in Muttenz), Susi

Günter-Lutz (von Dättwil [AG] in Mut-
tenz), Beatrice Z/itz (von Zürich in Horw),
Ste/an /Loc/istra.wer-Frier/// (von Solo-
thurn in Kriens), Man/red Fuc/t-Z/o/er
(von Liestal in Lyssach), Fe//x JFetZer (von
Au [SG] in Grenchen) und A/ex IFyss-
Sc/to/z (von Riehen in Zug).

Priester, die bei der Feier konzelebrie-
ren oder bei der Handauflegung mitwirken
wollen, sind gebeten, weisse Stola und

Eucharistiegewand (oder Albe mit Schul-
tertuch und Zingulum) mitzubringen und
sich um 9.30 Uhr im 2. Stock des Pfarrei-
heimes Eusebiushof (Schulstrasse 1) einzu-
finden.

FutZo//Sc/tmüZ, Regens

Stellenausschreibung
Die vakante Stelle eines Erwachsenen-

Mt/ners im Halbamt in der Region Aaraü
wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.
Zusätzliche Übernahme von Seelsorgeauf-
gaben im Dekanat Aarau ist erwünscht
(siehe auch Inserat). Interessenten melden
sich bis zum 6. Juli 1982 beim diözesanen

Personalamt, Baselstrasse 58, 4500 Solo-

thurn.

Bistum St. Gallen

Sommersitzung des Priesterrates
Der Priesterrat der Diözese St. Gallen

ist zu einer Sitzung eingeladen auf Mitt-
woch, den 23. Juni 1982, 9.30 Uhr ins
Pfarreiheim in Mogeisberg. Haupttraktan-
den sind die Weiterführung der Diskussion
über «Jugendreligionen - Herausforde-

rung an unsere Kirchen» und das Thema
«Priesterlicher Lebensstil - politische Di-
mension». Zu diesem Traktandum, das

noch nicht abschliessend erörtert werden

wird, ist eine Unterlage ausgearbeitet wor-
den.

Bistum Sitten

Im Herrn verschieden

Ph///ppe ßuss/en, ßes/gnai, S/Ben

Am 9. Juni 1982 starb nach längerer
Krankheit im Spital in Sitten Herr Philippe
Bussien. Er wurde am 3. Dezember 1914 in
Monthey geboren und am 28. Juni 1942

zum Priester geweiht. Er war zuerst Vikar
in Fully (1942-1943), dann Pfarrer von
Collombey (1943-1957), Missionar in Sik-
kirn (1957-1961), Seelsorger des Alters-
heimes in Sitten und Sekretär am Kirchli-
chen Ehegericht (1961-1965), Seelsorger
der Praktikanten aus Übersee in der
Schweiz (1965-1968) und Archivar des Or-
dinariates in Sitten (1968-1978). Er ruhe
im Frieden!

Bekleidete

Krippenfiguren
Handmodelliert für Kirche und
Privat.
Helen Bosshard-Jehle
Kirchenkrippen
Langenhagweg 7, 4153 Reinach
Telefon 061-76 58 25

Wo könnte ich meine Dienste und
mein Talent anwenden?

Erfahrener Organist
(30 J.) sucht geeignete Stelle,
wenn möglich vollamtlich.

Anfragen bitte unter Telefon 01 -

710 53 61 mittags oder abends

Erholungsreiche Bergferien im Kreise geistlicher Mitbrüder ver-
bringen Sie im Ferienhaus der Alt-Waldstättia auf

Faldumalp

Im Lötschental (2000 m ü. M.). Einer- und Zweierzimmer, Voll-
pension. Geöffnet ab 11. Juli bis Mitte August. Das Haus steht
allen Geistlichen, auch Nicht-Waldstättern, offen.

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an Pfr. J. Stalder,
Taubenstrasse 4, 3011 Bern, Telefon 031 - 22 5516

Gesucht wird eine zuverlässige, charakterlich ausgeglichene

Haushälterin
zur selbständigen Führung eines neueingerichteten Pfarrhaushaltes in
einer Ortschaft des Glarner Hinterlandes. Stellenantritt Mitte Juli 1982
oder nach Vereinbarung.

Schriftliche Offerten oder Anfragen an Chiffre 1286 Schweiz. Kirchen-
zeitung, Postfach 1027, 6002 Luzern

Rauchfreie

Opferlichte
in roten oder farblosen Kunststoffbechern können
Sie jetzt vorteilhafter bei uns beziehen.

Keine fragwürdigen Kaufverpflichtungen.
Franko Station bereits ab 1000 Lichte.

Verlangen Sie Muster und Offerte!

HERZOG AG
6210 Sursee, Tel. 045 / 2110 38
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GRATIS
ältere Kirchenbänke ab Platz abzuge-
ben.

Abzuholen in der Woche vom 12. bis
17. Juli 1982.
9 Stück, je 4,10 m lang.

Interessenten wenden sich an Kath.
Pfarramt, 8906 Bonstetten
Telefon 01-7000011

Priester
(66 Jahre) sucht als Résignât einen Ort mit kleinem Wirkungs-
kreis.

Angebote mit kurzem Beschrieb der Möglichkeiten in Seelsorge
wie des Wohnens mit Zinsangabe sind erbeten unter Chiffre
1284 an die Schweizerische Kirchenzeitung, Postfach 1027,
6002 Luzern

Achtung Spezialrabatt
während den Sommermonaten beim Kauf eines

TONFILM-Projektors
16 mm
Marke Bauer P8

Verlangen Sie Spezialofferte bei:
Cortux-Filme AG, Rue Locarno 8, 1700 Freiburg

Gesucht auf 1. September 1982 oder nach Vereinbarung

vollamtliche(r)
Sozialarbeitern)
Wir bieten:
- ein vielseitiges Tätigkeitsfeld
- Integration in ein offenes Seelsorgeteam (Pfarrer, Vikar,

Pastoralassistent)
- Salär und Sozialleistungen gemäss Richtlinien des Verban-

des der römisch-kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich
- ein gutes Arbeitsklima
- eine geregelte Arbeitszeit.
Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialarbeiter
- Übernahme der Verantwortung für den Sozialbereich in der

Pfarrei in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeteam
Aktuelle Bereiche:
- Mithilfe in der Altersbetreuung (Abklärungsbesuche, Grup-

penarbeit usw.)
- Angebot der Sprechstundenberatung
- Betreuung von Helfergruppen (Besuchsdienst usw.)
- die Bereitschaft, die Sozialarbeit als Teil der kirchlichen Auf-

bauarbeit zu sehen.

Wir sind:
- eine Zürcher Stadtpfarrei von rund 7000 Katholiken

- mit vielen Betagten und Jugendlichen
- junge Familien sind da, werden aber zu wenig erfasst
- im Besitze eines Pfarreizentrums mit gutem Raumangebot
- ein Team, das angewiesen ist auf Ihre Mitarbeit.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf eine er-
ste Kontaktnahme. Setzen Sie sich bitte in Verbindung mit
Herrn Pfarrer Hans Hermanutz, Guthirtstrasse 3, 8037 Zürich,
Telefon 01-42 5200, oder mit Herrn Franz Bosch, Präsident Kir-
chenpflege, Lehenstrasse 51, 8037 Zürich, Tel. P446714,
G 211 57 60

Langjährige Pfarrhaushälterin, körperbehindert, möchte nach dem Ab-
leben ihres Herrn wieder eine

Haushaltstelle
bei einem Geistlichen annehmen. Leichtere Arbeit und familiäre At-
mosphäre wird grösserem Lohn vorgezogen.

Offerten sind erbeten unter Chiffre 1283 an die Schweiz. Kirchenzei-
tung, Postfach 1027, 6002 Luzern

KEEL & CO. AG
Weine

9428 Walzenhausen
Telefon 071 - 44 14 1 5

Verlangen Sie unverbindlich
eine kleine Gratisprobe!

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055 - 752432

Pfarrei St. Martin Baar

Während zehn Jahren hat unser Jugendseelsorger
intensive und fruchtbare Aufbauarbeit geleistet.
Nun wird er innerhalb des Seelsorgeteams neue
Aufgaben übernehmen. Wir suchen auf den Herbst

Jugendarbeiter(in)

der(die) Erfahrung mitbringt in der Arbeit mit Grup-
pen und die Bereitschaft sich mit den Jugendli-
chen, mit dem Seelsorgeteam und mit sich selber
in einen Prozess einzulassen, um das Bestehende
weiterzuführen und Neues zu wagen. Die nötige
Ausbildung kann allenfalls berufsbegleitend erwor-
ben werden. Wir denken an ein Teilpensum von 50
bis 75 Prozent.

In Verbindung mit andern Pfarreiaufgaben, z.B.
Unterricht, ist auch ein Vollamt möglich.

Besoldung gemäss Besoldungsreglement.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis 27.

Juni an Herrn Fritz Huber, Kirchenratspräsident,
Aberenterrasse 8, 6340 Baar

Dipl. Theol. sucht

Stelle
im Bereich Religionsunterricht/
Katechese. Bevorzugter Raum:
Graubünden, Ostschweiz.

Offerten unter Chiffre 1285 an
die Schweiz. Kirchenzeitung,
Postfach 1027, 6002 Luzern
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Telefon
Geschäft 081 225170
Privat 081 3633 10

Richard Freytag

CH-7012 FELSBERG/Grb.

FELSBERG AG

Ein Aufenthalt in
LONDON?
Vergessen Sie bitte nicht, dass die KATHO-
LISCHE SCHWEIZERMISSION in LONDON
allen Landsleuten, seien sie nun für längere
oder kürzere Zeit in England, bereitwillig Rat
und Hilfe anbietet. Sie ist in der Nähe des
Parlamentsgebäudes (ca. 5-7 Minuten zu
Fuss).

Eine schmucke Kapelle lädt zum Gottes-
dienst ein:
sonntags um 11.30 und 18.50 Uhr, sams-
tags um 18.00 Uhr, werktags um 13.00 Uhr.

SWISS CATHOLIC MISSION
48, Great Peter Street Tel. 01-222 2895
London SWIP 2 HA Paul Bossard, Kaplan

Für die Wiederbesetzung einer regionalen Halb-
tagsstelle suchen wir einen (eine)

Erwachsenen-
bildner(in)

Anforderungen: abgeschlossenes Studium der
Theologie und Ausbildung oder mehrjährige Tätig-
keit als Erwachsenenbildner. Erwünscht - aber
nicht Bedingung - ist, dass der Stellenbewerber im
zweiten Halbamt Seelsorgeaufgaben in einer Pfar-
rei des Dekanates Aarau übernimmt.

Stellenantritt: nach Übereinkunft.

Bewerbung: an den Röm.-Kath. Kirchenrat des
Kantons Aargau, Feerstrasse 8, 5000 Aarau, bis
spätestens 30. Juni 1982.

Weitere Auskünfte (u.a. über den Aufgabenbe-
reich und die Anstellungsbedingungen) erteilen:
Pfarrer Guido Büchi, Aarau (Tel. 064-2281 23)
und das Sekretariat des Kirchenrates (Tel. 064-
221622)

ohic aoiascnnoica
Werner Okie
Gold- und Silberschmiedeatelier für Schmuck und Sakralkunst
Felsenstrasse 63
Telefon 071 22 25 29
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Opferlichte
EREMITA

si/

Gut, schön, preiswert

LIENERTB KERZEN

EINSIEDELN

Coupon für Gratismuster

Name

Adresse
PLZ Ort

Der Freizeitciub KBR - ein Zweig des Katholischen Be-

kanntschaftsrings - sucht für die Region Basel, Bern,
Zentralschweiz, Ostschweiz, Ölten

Clubleiter und
Clubleiterinnen

als nebenamtliche, honorierte Mitarbeiter
(Zeitaufwand 3-5 Tage pro Monat)

Zielsetzung: Wir möchten der Isolation und Vereinsa-

mung in einer zunehmend anonymen Gesellschaft entge-
genwirken. In der kameradschaftlichen Atmosphäre von
Freizeitclubs wird unverheirateten Damen und Herren
katholischer Konfession die Möglichkeit geboten, sich im
Rahmen von Freizaitaktivitäten zu begegnen und neue
zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen.
Eignung: Diese interessante Aufgabe verlangt Idealis-
mus, Kontaktfreudigkeit, Organisationstalent und ein
animatorisches Flair. Es sind Clubleiter-Treffen geplant,
welche Anregungen vermitteln und dem Erfahrungsaus-
tausch dienen sollen.

Anmeldungen oder Adressen von geeigneten Damen und
Herren nimmt gerne die Leiterin der Clubzentrale, Frau
Helen Meyer, entgegen:

Club KBR, Postfach, 8023 Zürich, Telefon 01 -211 98 28
oder 221 1049


	

